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Vorblatt 
 

Gemarkungsfläche 64.237 ha 

 

Gemeinden 38 Städte und Gemeinden einschließlich der 
Großen Kreisstädte Göppingen, Geislingen/ 
Steige und Eislingen/Fils (seit 01.01.2012) 

 

Einwohnerzahl 30.06.2018 256.606 

30.06.2019 257.716 

30.06.2020 258.580 

 

 

Steuerkraftsummen Vorjahr 2020 

- der kreisangehörigen Gemeinden 
341 Mio. € 

1.328 € je EW 
367 Mio. € 

1.427 € je EW 

- des Landkreises 
392 Mio. € 

1.522 € je EW 
425 Mio. € 

1.643 € je EW 

 

 Vorjahr 2020 

Hebesatz für die Kreisumlage 34,5 v.H. 32,5 v.H. 
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I. Das Wichtigste in Kürze 

Z a h l e n  

Das Jahr 2020 schließt mit einem positiven Gesamtergebnis (ordentliches Ergebnis und 

Sonderergebnis) in Höhe von 19.207.189,45 € ab. Die Abschreibungen konnten somit 

erwirtschaftet werden.  

Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis mit 18.204.973,37 € wurde in voller Höhe der 

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.  

Das Sonderergebnis 2020 schließt mit einem Ergebnis von 1.002.216,08 € ab. Dieser Betrag 

wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. 

In der Finanzrechnung wurde ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit in Höhe von 30.470.567,48 € erzielt.  

Den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 437.102,59 € stehen Auszahlungen 

aus Investitionstätigkeit in Höhe von 19.296.215,46 € gegenüber. Der Saldo und somit der 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt -18.859.112,87 €.  

Die Nettoinvestitionsrate des Jahres 2020 berechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss 

von 30.470.567,48 € abzüglich der Kredittilgung von 2.145.419,11 €* mit einem Betrag von 

28.325.148,37 €. Dieser Betrag steht für Investitionen zur Verfügung. 

Die Verschuldung des Landkreises Göppingen konnte im Jahr 2020 weiter auf 

21.187.454,16 € reduziert werden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 14,7 Mio. € war 

nicht erforderlich. 

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Vorjahr auf 32,5 v.H. gesenkt.  

Die liquiden Mittel weisen zum 31.12.2020 einen Bestand von 35.465.703,91 € auf. 

W e s e n t l i c h e  F e s t s t e l l u n g e n  

Das Sonderergebnis resultiert v.a. aus Korrekturen von vorangegangenen Jahres-

abschlüssen. Es handelt sich hierbei um außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von ca. 

1,1 Mio. €, womit die Sonderergebnisse der Vorjahre falsch belastet wurden. Im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2020 erfolgten die notwendigen Korrekturen. 

Die bei den Bilanzpositionen Verbindlichkeiten und Forderungen sowie bei den aktiven 

Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesenen Beträge sind nur eingeschränkt aussage-

kräftig. Aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP zum 01.01.2021 und dem 

damit verbundenen vorgezogenen Buchungsstopp Mitte Dezember 2020 kommt es zu 

Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021. 
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II. Vorbemerkungen 

1. Allgemeines zur örtlichen Prüfung 

1.1. Prüfungsauftrag 

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss vor der Feststellung durch den Kreistag 

nach § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) i. V. m. § 110 der Ge-

meindeordnung (GemO) sowie den Bestimmungen der Gemeindeprüfungsordnung (GemPrO) 

zu prüfen und nach Abschluss des Prüfungsverfahrens seine Bemerkungen in einem 

Schlussbericht zusammenzufassen und den Gremien des Landkreises vorzulegen.  

Dies geschieht hiermit für den Jahresabschluss 2020 des Landkreises Göppingen. 

Auf den ausführlichen Rechenschaftsbericht der Verwaltung zum Jahresabschluss 2020 

(VA 2021/084) wird verwiesen.  

Der Schlussbericht des Kreisprüfungsamts beschränkt sich auf die Wiedergabe der für die 

Gremien des Landkreises und die Verwaltung wichtigsten und wesentlichen Ergebnisse der 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020. 

Über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 des Abfallwirtschaftsbetriebs wurde ein 

ähnlicher Bericht bereits im Ausschuss für Umwelt und Verkehr am 01.12.2021 (UVA 

2021/222) abgegeben. Die Berichterstattung im Kreistag erfolgte am 15.12.2021. 

 

1.2. Inhalt und Umfang der örtlichen Prüfung 

Die örtliche Prüfung hat die Aufgabe darüber zu wachen, dass die Verwaltung die öffentlichen 

Mittel ordnungsgemäß, wirtschaftlich und sparsam zur Erfüllung der Aufgaben des 

Landkreises verwendet. Es handelt sich überwiegend um eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit. 

Zweckmäßigkeitskontrolle und Beratung der Verwaltung zu Einzelvorgängen gehören eben-

falls mit zu den Aufgaben der örtlichen Prüfung. 

Zur Vorbereitung der Prüfung der Jahresabschlüsse wurden unterjährig bereits verschiedene 

Vorgänge der Verwaltung sowohl begleitend als auch nachgehend geprüft.  

Dabei erfolgt die Prüfung im Allgemeinen zeitnah. Nur wenige Vorgänge werden vor der 

Auszahlung geprüft (Visaprüfung).  

Vorgänge, die sich über einen längeren Zeitraum oder gar über zwei und mehr Jahres-

abschlüsse erstrecken, werden schwerpunktmäßig zusammenfassend geprüft.  

Weitere Schwerpunktprüfungen werden in jährlich wechselnden Bereichen und mit unter-

schiedlicher Tiefe vorgenommen. Die Prüfungsfeststellungen werden jeweils in einem An-

schreiben bzw. in einem Prüfbericht zusammengefasst und den betreffenden Fachämtern über 

den Landrat bzw. den jeweiligen Dezernenten zur Stellungnahme zugeleitet.  

Die Prüfung von Baumaßnahmen erfolgt grundsätzlich erst nach Vorliegen der Schlussrech-

nungen bzw. der Schlussabrechnung.  

Bereits zu Beginn des Jahres 2020 übernahm das Kreisprüfungsamt in der Corona-Pandemie 

Aufgaben des Gesundheitsamts als Kompetenzteam Recht. Anfragen und Anträge für 

Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz wurden zentral vom Kreisprüfungsamt 



 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Kreisprüfungsamt 

Schlussbericht über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 

 Seite 6 

 

 

bearbeitet. Zwei weitere Personen wurden zur Unterstützung im Personalmanagement und in 

der Kontaktpersonennachverfolgung zum Gesundheitsamt abgeordnet.  

Vor diesem Hintergrund konnten in 2020 nur eingeschränkt Schwerpunktprüfungen 

durchgeführt werden.  

 

1.3. Zeitpunkt der Prüfung 

Das Kreisprüfungsamt hat nach § 110 Abs. 2 GemO die Prüfung innerhalb von vier Monaten 

nach Aufstellung des Jahresabschlusses durchzuführen.  

Der Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht wurde dem Kreisprüfungsamt mit 

Schreiben vom 19.07.2021 zur Prüfung vorgelegt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte im Wesentlichen in Stichproben. Ursächlich 

hierfür waren die Übernahme von Sonderaufgaben (Kreisimpfzentrum) sowie personelle 

Engpässe. 

Die kommunale Doppik verursacht einen deutlichen Mehraufwand bei der Prüfung der 

Jahresabschlüsse. Dadurch werden im Kreisprüfungsamt erhebliche Ressourcen zu Lasten 

der Prüfung in anderen Bereichen gebunden. 

 

1.4. Prüfungsgegenstand 

Der gesetzliche Prüfungsauftrag des Kreisprüfungsamtes umfasst vor allem: 

Ö r t l i c h e  P r ü f u n g  

Die Jahresabschlüsse sind gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 110 GemO daraufhin zu prüfen, ob 

 bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 
Vermögens- und Schuldenverwaltung nach dem Gesetz und den bestehenden 
Vorschriften verfahren worden ist,  

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger 
Weise begründet und belegt sind,  

 der Haushaltsplan eingehalten worden ist und  

 das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen worden 
sind.  

Weiter obliegt der örtlichen Prüfung: 

 die Überwachung und Vornahme der Kassenprüfung bei der Kreiskasse (einschließlich 
der derzeit eingerichteten Zahlstellen (Girokonten und Barkassen) im Verwaltungs- und 
Schulbereich sowie der Sonderkasse beim Abfallwirtschaftsbetrieb einschließlich ihrer 
Zahlstellen, 

 die Prüfung der Jahresabschlüsse des Abfallwirtschaftsbetriebs als Eigenbetrieb, 

 die Prüfung der Betätigung des Landkreises bei Unternehmen des privaten Rechts, an 
denen der Landkreis beteiligt ist, 

 die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Wirtschaftsführung der Wirtschafts- und 
Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen, 
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 die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Wirtschaftsführung der Energieagentur 
Landkreis Göppingen gGmbH, 

 die Prüfung der Investitions-, Betriebs- und Personalkostenabrechnungen der 
Integrierten Leitstelle, 

 die Übernahme von Prüfungsaufgaben (Innenrevision) für die ALB FILS KLINIKEN 
GmbH. 

Neben der eigentlichen Prüfung war das Kreisprüfungsamt für viele Bereiche der 

Landkreisverwaltung beratend tätig. 

Ü b e r ö r t l i c h e  P r ü f u n g  

Die überörtliche Prüfung (Aufsichtsprüfung) umfasst 22 Gemeinden (unter 4.000 Einwohner), 

5 Zweckverbände, eine Stiftung und den Wasserverband Fils.  

S o n s t i g e  A u f g a b e n  

Der Leiter des Kreisprüfungsamts ist Mitglied in der verwaltungsinternen Kommission für die 

Bewertung der Stellen im Bereich des Landratsamts und des Abfallwirtschaftsbetriebs sowie 

Mitglied in der Betrieblichen Kommission nach dem TVöD. 

Die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften im Bereich des Landratsamts 

und des Abfallwirtschaftsbetriebs ist ebenfalls dem Kreisprüfungsamt übertragen.  

 

1.5. Prüfungsverfahren 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte gemäß § 110 GemO i. V. m. 

§ 10 Abs. 1 GemPrO unter Einbeziehung der Unterlagen des Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungswesens. In allen Bereichen der Prüfung fanden während des Prüfungsverfahrens 

Gespräche mit der Verwaltung statt. Eine Bereinigung der Anstände im Verlauf der Prüfung 

des Jahresabschlusses war teilweise nicht mehr möglich. Die notwendigen Korrekturen sind 

in den Folgejahren vorzunehmen. Die wesentlichen Beanstandungen wurden in diesem 

Prüfungsbericht zusammengefasst. 

 

2. Stand der Prüfungen aus Vorjahren 

Der Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2019 wurde in der 

Sitzung des Verwaltungsausschusses am 02.07.2021 (VA 2021/103) behandelt. Der 

Jahresabschluss 2019 wurde in der Sitzung des Kreistags am 16.07.2021 festgestellt.  

Der Jahresabschluss 2019 mit Rechenschaftsbericht lag nach der ortsüblichen Bekanntgabe 

am 24.07.2021 vom 26.07.2021 bis einschließlich 04.08.2021 öffentlich aus (§ 95b Abs. 2 

GemO i. V. mit § 48 LKrO). 
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3. Überörtliche Prüfung 

A l l g e m e i n e  F i n a n z p r ü f u n g  

Im Juli / August 2020 (mit Unterbrechungen) wurde durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 

die allgemeine Finanzprüfung des Landkreises und des Abfallwirtschaftsbetriebs durchgeführt.  

Die Prüfung des Landkreises umfasste die Jahresrechnungen der Jahre 2013 – 2018.  

Die Prüfung des Abfallwirtschaftsbetriebs erfolgte für die Wirtschaftsjahre 2014 – 2018. 

Das Ergebnis der Prüfung wurde der Verwaltung mit Prüfungsbericht vom 22.04.2021 

mitgeteilt. Hierzu hat das Amt für Finanzen und Beteiligungen mit Schreiben vom 20.10.2021 

Stellung genommen. 

Der Kreistag ist nach § 114 Abs. 4 Satz 2 GemO in Verbindung mit §§ 41 Abs. 5, 48 LKrO 

noch über den wesentlichen Inhalt des Prüfungsberichts zu unterrichten.  
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III. Haushaltssatzung, Haushaltsplan, Finanzplanung 

1. Aufstellung der Haushaltssatzung 

Die vom Kreistag beschlossene Haushaltssatzung soll der Rechtsaufsichtsbehörde 

spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres vorliegen (§ 48 LKrO i. V. m. 

§ 81 Abs. 2 GemO).  

Die Haushaltssatzung 2020 wurde am 10.12.2019 vom Kreistag beschlossen und danach dem 

Regierungspräsidium Stuttgart vorgelegt (§ 48 LKrO i. V. m. § 81 Abs. 1 und 2 GemO). Die 

Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Erlass vom 

27.02.2020 bestätigt (§ 121 Abs. 2 GemO i. V. m. § 51 Abs. 2 LKrO). Die öffentliche 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 29.02.2020. Der Haushaltsplan wurde 

vom 02.03.2020 – 10.03.2020 öffentlich ausgelegt (§ 48 LKrO i. V. m. § 81 Abs. 3 GemO).  

Der Haushaltsplan 2020 wurde im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen festgesetzt: 

  Vorjahr 2020 

  € € 

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 307.863.959 309.349.267 

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 310.144.917 312.077.909 

1.3 Ordentliches Ergebnis von (Saldo aus 1.1 und 1.2) -2.280.958 -2.728.642 

1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 0 

1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) -2.280.958 -2.728.642 

1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 2.000 0 

1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0 0 

1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis von (Saldo aus 1.6 und 1.7) 2.000 0 

1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis von (Summe aus 1.5 und 1.8) -2.278.958 -2.728.642 

 

Der Haushaltsplan 2020 wurde im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen festgesetzt: 

  Vorjahr 2020 

  € € 

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 306.400.340 307.561.882 

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 297.563.417 300.349.384 

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
von (Saldo aus 2.1 und 2.2) 

8.836.923 7.212.498 

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 17.000 1.435.800 

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 24.814.720 23.789.440 

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5) 

-24.797.720 -22.353.640 

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf von 
(Saldo aus 2.3 und 2.6) 

-15.960.797 -15.141.142 

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 16.000.000 14.700.000 

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 2.490.000 2.154.000 

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9) 

13.510.000 12.546.000 

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, 
Saldo des Finanzhaushalts von (Saldo aus 2.7 und 2.10) 

-2.450.797 -2.595.142 
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 Vorjahr 2020 

 € € 

└ Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen 16.000.000 14.700.000 

└ Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen 125.040.000 221.035.000 

└ Höchstbetrag der Kassenkredite 70.000.000 100.000.000 

└ Kreisumlagehebesatz 34,5 v.H. 32,5 v.H. 

 

2. Kreisumlage 

Der Hebesatz der Kreisumlage ist gegenüber dem Vorjahr gesenkt worden.  

Im Vergleich zu den 10 anderen Landkreisen des Regierungsbezirks Stuttgart lag der Land-

kreis Göppingen bezüglich des Kreisumlagehebesatzes 2020 an 4.-höchster Stelle und 2019 

an 3.-höchster Stelle. 

Im Zeitraum von 2009 bis 2020 lag der Landkreis im überörtlichen Vergleich mit seinen 

Kreisumlagehebesätzen stets über dem Durchschnitt des Regierungsbezirks Stuttgart sowie 

über dem Landesdurchschnitt. 

 

Unter Berücksichtigung des Kreisumlagehebesatzes lag das Aufkommen an der Kreisumlage 

je Einwohner des Landkreises Göppingen im Regierungsbezirk Stuttgart im Jahr 2018 bei rd. 

451 €/EW (7. Stelle) und 2019 bei rd. 456 €/EW (8. Stelle) und 2020 bei rd. 464 €/EW (8. 

Stelle). 

Ausschlaggebend hierfür sind die geringen Steuerkraftsummen je Einwohner des Landkreises 

im Vergleich zum Regierungsbezirk Stuttgart sowie zum Land. Im Zeitraum von 2009 bis 2020 

lag der Landkreis Göppingen jeweils unter dem Durchschnitt. 

0,00 v.H.

6,00 v.H.

12,00 v.H.

18,00 v.H.

24,00 v.H.

30,00 v.H.

36,00 v.H.

42,00 v.H.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Jahr

Kreisumlagehebesätze im Vergleich

LKR Göppingen Regierungsbezirk Stuttgart Baden-Württemberg
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3. Finanzplanung 

Der Landkreis hat seiner Haushaltswirtschaft nach § 85 GemO eine fünfjährige Finanzplanung 

zu Grunde zu legen. Dabei ist das erste Planungsjahr das laufende Haushaltsjahr. In der 

Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und 

Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.  

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Anders als im 

kameralen Recht ist der Finanzplan mit dem Investitionsprogramm vom Kreistag gesondert, 

spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.  

Der Kreistag hat den Finanzplan in seiner Sitzung zusammen mit der Haushaltssatzung 

beschlossen. 

 

 

  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

€/EW

Jahr

Steuerkraftsumme je Einwohner im Vergleich

LKR Göppingen Regierungsbezirk Stuttgart Baden-Württemberg



 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Kreisprüfungsamt 

Schlussbericht über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 

 Seite 12 

 

 

IV. Jahresabschluss 

1. Allgemeines 

Die unterjährigen Buchungen sowie der daraus resultierende Jahresabschluss werden mit 

Hilfe automatisierter Datenverarbeitungsverfahren erstellt. Folgende Verfahren von 

entsprechender finanzwirtschaftlicher Bedeutung sind im Einsatz 

Bereich Verfahren 

Finanzwesen KIRP 

Archivierung Kassenbelege ENAIO (Optimal Systems) 

Personalabrechnung DVV.Personal 

Sozialhilfe OPEN PROSOZ 

Jugendhilfe LÄMMkom 

Ordnungswidrigkeiten-/ Bußgeldverfahren Owi21 

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 wurden bei einzelnen Bilanzpositionen nochmals 

kleinere Korrekturen aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Die Gewinne und 

Verluste aus Berichtigungen wurden gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital 

verrechnet. Ebenfalls sind im Jahresabschluss 2020 Korrekturen aus den vorangegangenen 

Jahresabschlussprüfungen enthalten.  

Im Rahmen der Prüfung wurde auf eine körperliche Bestandsaufnahme (Inventur) verzichtet. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte wesentlich in Stichproben. 

 

2. Aufstellung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss 2020 des Landkreises Göppingen war gemäß § 95 Abs. 2 GemO bis 

zum 30.06.2021 aufzustellen.  

Der Jahresabschluss 2020 datiert vom 17.06.2021. Die Frist wurde eingehalten. 

Der Kreistag wurde in seiner Sitzung am 16.07.2021 über das vorläufige Rechnungsergebnis 

2020 informiert. 

 

3. Gesamtergebnisrechnung 

3.1. Allgemeines 

In der Ergebnisrechnung sind die Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen 

(§ 49 Abs. 1 GemHVO). Es werden das Ressourcenaufkommen und der Ressourcen-

verbrauch dargestellt. Damit ist die Ergebnisrechnung die wichtigste Komponente des 

Jahresabschlusses in der Kommunalen Doppik. Deren Grundlage ist der Gedanke der 

intergenerativen Gerechtigkeit. Der Ressourcenverbrauch soll zeitnah vom Verursacher bzw. 

Nutzer der Leistung ausgeglichen werden. 
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3.2. Gesamtergebnis 

Das Rechnungsergebnis 2020 stellt sich wie folgt dar: 

  Vorjahr 31.12.2020 

  € € 

Summe der ordentlichen Erträge 306.858.505,96 328.175.922,45 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 300.025.737,76 309.970.949,08 

Ordentliches Ergebnis 6.832.768,20 18.204.973,37 

Außerordentliche Erträge 22.047,73 18.548,85 

Außerordentliche Aufwendungen 84.741,02 -983.667,23 

Sonderergebnis -62.693,29 1.002.216,08 

GESAMTERGEBNIS 6.770.074,91 19.207.189,45 

Die sich aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ergebenden Korrekturen können 

systemtechnisch nicht mehr in den Jahresabschluss 2020 selbst eingearbeitet werden. 

Bei der Betrachtung des Rechnungsergebnisses ist zu berücksichtigen, dass im 

Jahresabschluss 2020 Korrekturen aus der Prüfung der Vorjahre enthalten sind. Hierbei 

wurden v.a. falsch gebuchte Abschreibungen, die die Ergebnisse der Vorjahre zu Unrecht 

belastet haben, mit Auswirkungen auf das Sonderergebnis korrigiert.  

 

3.3. Haushaltsausgleich 

O r d e n t l i c h e s  E r g e b n i s  

Nach § 80 Abs. 2 Satz 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen 

Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden.  

Ein Ausgleich innerhalb der Rechnungsperiode (bzw. wenigstens mittelfristig) ist Voraus-

setzung einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Ausdruck der Forderung des 

§ 77 Abs. 1 GemO, wonach die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen 

hat, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.  

Die Ausgleichspflicht bezieht sich ausschließlich auf die Gesamtergebnisrechnung (bzw. 

Gesamthaushalt) und dort auf das ordentliche Ergebnis. Für die Finanzrechnung (bzw. 

Finanzhaushalt) besteht keine formale Ausgleichspflicht. Es ist jedoch nach 

§ 89 Abs. 1 GemO stets die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen 

(Liquidität). Kurzfristige Liquiditätsengpässe können durch die Aufnahme von Kassenkrediten 

behoben werden. Finanzierungskredite dürfen nur für investive Zwecke und zur Umschuldung 

aufgenommen werden. 

Mit dem ordentlichen Ergebnis wird nachgewiesen, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen 

durch ordentliche Erträge ausgeglichen werden konnten. Ordentlichen Erträgen von 

328.175.922,45 € standen beim Jahresabschluss 2020 ordentliche Aufwendungen von 

309.970.949,08 € gegenüber. Mit einem ordentlichen Ergebnis von 18.204.973,37 € wurde der 

vorgeschriebene Haushaltsausgleich erreicht.  
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S o n d e r e r g e b n i s  

Ein Ausgleich des Sonderergebnisses ist nicht vorgesehen (und wäre auch nicht planbar). 

Gleichwohl sollte das Ergebnis positiv sein, da Überschüsse des Sonderergebnisses in 

bestimmten Fällen zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses heranzuziehen sind 

(§ 24 Abs. 2 GemHVO).  

Im Jahr 2020 standen den außerordentlichen Erträgen in Höhe von 18.548,85 € außer-

ordentliche Aufwendungen von -983.667,23 € gegenüber, sodass sich ein Sonderergebnis 

von 1.002.216,08 € ergibt.  

Das Sonderergebnis setzt sich v.a. zusammen aus Korrekturen aus vorangegangenen 

Jahresabschlüssen. Es handelt sich hierbei um außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe 

von ca. 1,1 Mio. €, womit die Sonderergebnisse der Vorjahre falsch belastet wurden. Im 

Rahmen des Jahresabschlusses 2020 erfolgten die notwendigen Korrekturen. 

Wie in den Vorjahren handelt es sich bei den Buchungen größtenteils um Korrekturen von 

fehlerhaften Buchungen aus den Vorjahren. Diese Korrekturen stellen jedoch keine 

unvorhergesehenen Ereignisse dar, die der Landkreis nicht hätte beeinflussen können. Somit 

liegen auch keine außerordentlichen Aufwendungen vor. Die Korrekturen der fehlerhaften 

Buchungen hätten daher im Ergebnishaushalt erfolgen müssen. 

G e s a m t e r g e b n i s  

Die Zwischenergebnisse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses saldiert 

führen zu dem Gesamtergebnis des Jahresabschlusses 2020 in Höhe von 19.207.189,45 €.  

Dem Ressourcenverbrauchskonzept wurde damit positiv entsprochen, der Landkreis konnte 

auch seine Abschreibungen erwirtschaften. 

 

4. Gesamtfinanzrechnung 

4.1. Allgemeines 

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und 

geleisteten Auszahlungen auszuweisen (§ 50 GemHVO) – damit wird der Geldverbrauch 

dargestellt. Ziel der Finanzrechnung ist es, die Finanzierungsquellen (Mittelherkunft), die 

Mittelverwendung und die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln transparent zu 

machen. Ein wesentlicher Bestandteil ist die Abbildung der Investitionstätigkeit sowie der 

Kreditfinanzierung. Die Finanzrechnung entspricht dem Konzept der handelsrechtlichen 

Kapitalflussrechnung. Sie wird aber im Gegensatz zu ihr nicht indirekt aus der Gewinn- und 

Verlustrechnung nachträglich abgeleitet, sondern im Haushaltsjahr direkt laufend ermittelt. 
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4.2. Rechnungsergebnis 

Die Gesamtfinanzrechnung im Jahr 2020 weist folgendes Ergebnis aus: 

    Vorjahr 31.12.2020 

    € € 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.585.481,77 1.803.173,96 

2 Zuweisungen und Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 264.674.433,55 284.503.506,86 

3 Sonstige Transfereinzahlungen 12.337.765,50 9.867.068,38 

4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte 816.929,83 828.852,27 

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.494.146,14 1.585.973,25 

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.452.780,20 27.191.486,92 

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 156.987,69 162.782,98 

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 212.893,78 204.780,24 

9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 302.731.418,46 326.147.624,86 

10 Personalauszahlungen 50.861.643,94 51.799.711,12 

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 23.007.211,30 22.607.745,44 

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 458.019,66 419.749,53 

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 166.605.458,64 168.427.918,34 

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 48.440.329,24 52.421.932,95 

16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 289.372.662,78 295.677.057,38 

17 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung  
(Saldo aus Nrn. 9 und 16) 

13.358.755,68 30.470.567,48 

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 732.919,22 324.326,90 

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 28.393,55 35.201,00 

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 77.574,69 

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 761.312,77 437.102,59 

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden 13.960,00 0,00 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.000.643,09 12.744.215,47 

26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 3.023.680,25 3.872.260,67 

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 2.500,00 47,84 

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 2.292.224,32 2.679.691,48 

30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 15.333.007,66 19.296.215,46 

31 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit 
(Saldo aus Nrn. 23 und 30) 

-14.571.694,89 -18.859.112,87 

32 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Summe aus Nrn. 17 und 31) 

-1.212.939,21 11.611.454,61 

33 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

0,00 130.772.934,68 

34 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

2.522.670,51 131.538.138,80 

35 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus Nrn. 33 und 34) 

-2.522.670,51 -765.204,12 

36 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des HJ 
(Saldo aus Nrn. 32 und 35) 

-3.735.609,72 10.846.250,49 

37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 317.566.153,08 221.359.399,87 

38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 316.039.359,16 219.116.485,97 

39 
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen 

1.526.793,92 2.242.913,90 
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40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 24.585.355,32 22.376.539,52 

41 
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
(Saldo aus Nrn. 36 und 39) 

-2.208.815,80 13.089.164,39 

42 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus Nrn. 40 und 41) 

22.376.539,52 35.465.703,91 

Erstmals wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die Abwicklung und die 

Veränderungen der Kassenbestandsverstärkungsmittel an die ALB FILS KLINIKEN GmbH im 

haushaltswirksamen Bereich (Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit über die 

Konten 699/799 in den Zeilen 33 und 34 der Finanzrechnung) abgebildet. Bislang erfolgten 

die Buchungen im haushaltsunwirksamen Bereich. Hintergrund dieser Änderung war die 

Anpassung der Vorgaben für die Finanzstatistik durch Eurostat, welche sowohl vom 

Statistischen Bundesamt, als auch vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg, 

zwingend zu berücksichtigen sind. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die 

nachfolgenden Salden. 

Kassenbestandsverstärkungsmittel 
Vorjahr 2020 

€ € 

Anfangsbestand 38.293.081,84 35.987.466,44 

└ Einzahlungen (Zeile 33) 123.704.084,86 130.772.934,68 

└ Auszahlungen (Zeile 34) 121.398.469,46 129.392.719,69 

Endbestand 35.987.466,44 34.607.251,45 

Im Rechnungsjahr 2020 erzielte der Landkreis einen Zahlungsmittelüberschuss (Zeile 17) aus 

laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 30.470.567,48 €. Diese Mittel stehen dem 

Landkreis für investive Zwecke, zur Schuldentilgung sowie zur allgemeinen Verbesserung der 

Liquidität zur Verfügung. 

 

Der Zahlungsmittelüberschuss ist ein wesentlicher Indikator für die finanzielle Leistungs-

fähigkeit des Landkreises. 

Der Zahlungsmittelüberschuss bildet außerdem die Grundlage für die Berechnung der 

Nettoinvestitionsrate. Diese Kennzahl bezeichnet den Betrag, der für Investitionen zur 

Verfügung steht.  
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Die Nettoinvestitionsrate des Jahres 2020 berechnet sich aus dem Zahlungsmittelüberschuss 

von 30.470.567,48 € abzüglich der Kredittilgung (Zeile 34) von 2.145.419,11 €* mit einem 

Betrag von 28.325.148,37 €. 

 

* Bereinigt um die Kassenbestandsverstärkungsmittel an die ALB FILS KLINIKEN GmbH 

Die Kennzahl „Nettoinvestitionsquote“ gibt an, zu wie viel Prozent der Saldo aus der 

Investitionstätigkeit durch die Nettoinvestitionsrate gedeckt ist, unabhängig davon, ob zur 

Finanzierung der Investitionen Kredite aufgenommen wurden. Die Nettoinvestitionsquote 2020 

betrug 147 %, d.h. die Investitionen konnten wieder in voller Höhe durch Eigenmittel finanziert 

werden. 

 

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit belief sich auf 11.611.454,61 €.  

Aus der Summe von Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit und Finanzierungsmittelbedarf aus 

Finanzierungstätigkeit ergibt sich die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende 

des Haushaltsjahres von 10.846.250,49 € (Zeile 36). 

Am Ende des Haushaltsjahres ergab sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln in Höhe von 

35.465.703,91 €. 

Die Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) zum 31.12.2020 betrug 5.553.477,75 €. 
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4.3. Prüfungen im Bereich der Finanzrechnung 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 wurde stichprobenweise die Verbuchung in der 

Finanzrechnung näher betrachtet. Hierbei ergaben sich verschiedene Feststellungen. 

 

4.3.1 Allgemein 

In Zusammenhang mit der Prüfung des Anlagevermögens wurde festgestellt, dass die 

Zuordnung zu den Sachkonten nicht immer entsprechend den Vorgaben der VwV Produkt- 

und Kontenrahmen erfolgte. 

 

4.3.2 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen (SK 67,77) 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses wurden die haushaltsunwirksamen Ein- und 

Auszahlungen geprüft. Schwerpunkt bildete dabei die sachliche Zuordnung zum Sachkonto. 

Die Prüfung erfolgte in Stichproben.  

Der Landkreis übernimmt die Personalabrechnung für die Mitarbeiter*innen der 

Energieagentur. Der Kostenersatz der Energieagentur für den Verwaltungsaufwand des 

Landkreises wurde versehentlich im haushaltsunwirksamen Bereich vereinnahmt. 

Die Personalkostenabrechnung für den Zweckverband Gigabit für das Jahr 2019 wurde vom 

Fachamt erst im November 2020 erstellt. Die Verbuchung in das wirtschaftlich korrekte 

Haushaltsjahr 2019 war daher nicht mehr möglich. 

 

5. Ermächtigungsübertragungen, Einhaltung des Haushaltsplanes 

5.1. Übertragung von Ermächtigungen 

In der kommunalen Doppik kann lediglich die Ermächtigung (Erlaubnis) übertragen werden, 

im folgenden Haushaltsjahr mehr Aufwendungen/Auszahlungen zu veranlassen, als im neuen 

Haushaltsplan ausgewiesen sind. Belastet werden jedoch das Gesamtergebnis und der 

Finanzierungsmittelbestand des folgenden Jahres. Die Übertragung der Ermächtigung kann 

somit in der Ergebnis- und Finanzrechnung nicht als Buchung dargestellt werden. Die Beträge 

werden lediglich in entsprechenden Erläuterungsspalten ausgewiesen. Soweit 

Ermächtigungsübertragungen vorhanden sind, entstehen keine überplanmäßigen 

Aufwendungen bzw. Auszahlungen.  

Die Zulässigkeit richtet sich nach § 21 GemHVO. Für Kreditermächtigungen bildet 

§ 87 Abs. 3 GemO die Grundlage. 

Grundsätzlich ist eine Übertragung nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis 

nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden 

(§ 18 Abs. 2 GemHVO).  

Folgende Ermächtigungsübertragungen wurden im Anhang des Jahresabschlusses 2020 

ausgewiesen: 
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G e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g  

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.800,00 629.083,40 

Transferaufwendungen  0,00 0,00 

Sonstige ordentliche Aufwendungen  22.701,01 699.990,00 

Summe der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 

123.501,01 1.329.073,40 

G e s a m t f i n a n z r e c h n u n g  

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Auszahlungen für Baumaßnahmen 10.364.581,92 3.084.661,43 

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen 747.049,98 1.763.300,00 

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 130.000,00 271.500,00 

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 11.241.631,90 5.119.461,43 

Die Ermächtigungsübertragungen sind entsprechend § 95 Abs. 3 GemO beim Jahresab-

schluss als Anlage zum Anhang im Einzelnen dargestellt. Auf eine Aufzählung wird daher an 

dieser Stelle verzichtet.  

 

5.2. Einhaltung des Haushaltsplans 

5.2.1 Veränderungen gegenüber dem Planansatz 

Der Jahresabschluss ist nach § 110 Abs. 1 GemO auch daraufhin zu prüfen, ob der Haus-

haltsplan eingehalten worden ist.  

Die Verpflichtung in § 51 GemHVO, den Planansätzen die tatsächlichen Werte der Ergebnis- 

und Finanzrechnung gegenüberzustellen, weist auf die Bedeutung dieser Informationen für die 

Haushaltssteuerung und die Kontrolle der Planziele hin. Bei der Betrachtung, ob die 

Planvorgaben eingehalten wurden, sind die o.g. Übertragungen von Ermächtigungen sowie 

die zulässigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen einzube-

ziehen. 

G e s a m t e r g e b n i s r e c h n u n g  

Das Gesamtergebnis 2020 weist eine Planabweichung (Verbesserung) von 21.935.831,45 € 

aus. Davon entfallen auf das ordentliche Ergebnis 20.933.615,37 € und auf das Sonder-

ergebnis 1.002.216,08 €. Bei den ordentlichen Erträgen gab es eine deutliche Abweichung 

(+18.826.655,45 €). Die ordentlichen Aufwendungen dagegen blieben um 2.106.959,92 € 

unterhalb der Planansätze. Die Zahlen für den Jahresabschluss 2020 stellen sich in der 

Gesamtergebnisrechnung wie folgt dar: 
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  Ertrags- und Aufwandsart 

Fortgeschr. 
Ansatz 
2020 

Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ergebnis 

2020 

    € € € 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.200.000,00 1.803.173,96 -396.826,04 

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 270.068.790,00 285.233.142,48 15.164.352,48 

3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 913.000,00 963.512,42 50.512,42 

4 Sonstige Transfererträge 9.762.855,00 7.308.429,44 -2.454.425,56 

5 Entgelte für öffentlich-rechtliche Leistungen oder Einrichtungen 836.735,00 836.532,73 -202,27 

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.664.490,00 1.473.363,81 -191.126,19 

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.752.432,00 26.807.044,20 4.054.612,20 

8 Zinsen und ähnliche Erträge 149.380,00 162.782,98 13.402,98 

10 Sonstige ordentliche Erträge 1.001.585,00 3.587.940,43 2.586.355,43 

11 Summe der ordentlichen Erträge 309.349.267,00 328.175.922,45 18.826.655,45 

12 Personalaufwendungen 51.835.963,00 51.833.134,91 2.828,09 

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 27.215.981,00 22.052.925,54 5.163.055,46 

15 Abschreibungen 11.644.930,00 13.313.649,02 -1.668.719,02 

16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 819.000,00 409.502,35 409.497,65 

17 Transferaufwendungen 165.491.096,00 169.480.669,55 -3.989.573,55 

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55.070.939,00 52.881.067,71 2.189.871,29 

19 Summe der ordentlichen Aufwendungen 312.077.909,00 309.970.949,08 2.106.959,92 

20 Ordentliches Ergebnis (Nr. 10 und 18) -2.728.642,00 18.204.973,37 8.346.644,70 

21 Außerordentliche Erträge 0,00 18.548,85 18.548,85 

22 Außerordentliche Aufwendungen 0,00 -983.667,23 983.667,23 

23 Sonderergebnis 0,00 1.002.216,08 1.002.216,08 

24 GESAMTERGEBNIS (Nr. 21 und 24) -2.728.642,00 19.207.189,45 9.348.860,78 

25 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen 
Ergebnisses 

-2.728.642,00 18.204.973,37 20.933.615,37 

26 
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des 
Sonderergebnisses 

0,00 1.002.216,08 1.002.216,08 

27 
Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der 
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

0,00 0,00 0,00 

29 
Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital  
(§ 23 Abs. 4 GemHVO) 

0,00 11.254.908,50 11.254.908,50 

1(+) bedeutet Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 
  (-) bedeutet Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 

Eine Übersicht der Planabweichungen sowie Erläuterungen hat das Amt für Finanzen und 

Beteiligungen in den Rechenschaftsbericht sowie in den Anhang zum Jahresabschluss 

aufgenommen. 

Für das Haushaltsjahr 2020 konnte wiederum ein deutlich besseres Gesamtergebnis 

erwirtschaftet werden als die Planung ursprünglich vorsah. In diesem Jahr haben 

hauptsächlich Mehreinnahmen zu dem positiven Ergebnis geführt. 

  



 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Kreisprüfungsamt 

Schlussbericht über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 

 Seite 21 

 

 

    

Fortgeschr. 
Ansatz 
2020 

Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ergebnis 

2020 

    € € € 

E R T R Ä G E 

1 Steuern und ähnliche Abgaben       

  Wohngelderstattung des Landes nach SGB II 2.200.000,00 1.803.173,96 -396.826,04 

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen       

  Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG) 48.415.820,00 50.970.454,30 2.554.634,30 

 Gebühreneinnahmen 9.938.245,00 8.833.594,58 -1.104.650,42 

  Grunderwerbsteuer 13.200.000,00 16.063.665,54 2.863.665,54 

  Zuweisungen (SOBEG, VRG) 14.087.689,00 14.449.991,59 362.302,59 

 
Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung 
für Arbeitssuchende (KdU u. Heizung) 

14.837.856,00 22.268.498,25 7.430.642,25 

 
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund 
(v.a. Finanzierung Förderung von Kindern) 

296.211,00 998.789,36 702.578,36 

 
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land 
(v.a. Soziallastenausgleich, Sachkostenbeiträge, …) 

49.458.072,00 49.986.017,17 527.945,17 

 FAG-Soforthilfe Corona Pandemie 0,00 1.652.015,42 1.652.015,42 

4 Sonstige Transfererträge       

 Kostenersatz für Leistungen außerhalb Einrichtungen 3.341.400,00 520.618,26 -2.820.781,74 

  
Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhalts-
verpflichtete (außerhalb Einr.) 

1.580.205,00 -1.453.800,36 -3.034.005,36 

 
Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb 
Einrichtungen 

262.000,00 2.618.880,87 2.356.880,87 

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen       

  
Erstattungen vom Land 
(z.B. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, …) 

12.685.662,00 15.941.730,60 3.256.068,60 

  
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 
(z.B. Eigenanteile Schülerbeförderung Abo, KVJS) 

4.462.800,00 5.728.165,01 1.265.365,01 

 
Erstattungen von übrigen Bereichen 
(v.a. Eigenanteile Schülerbeförderung) 

1.411.800,00 680.021,17 -731.778,83 

10 Sonstige ordentliche Erträge       

  
Wertberichtigungen auf Forderungen 
v.a. Unterhaltsvorschuss 

806.600,00 2.312.305,86 1.505.705,86 

  Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 0,00 468.891,18 468.891,18 

A U F W E N D U N G E N 

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen       

  Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude 5.652.500,00 3.945.188,75 1.707.311,25 

  Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 2.875.000,00 2.496.391,35 378.608,65 

 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 2.043.120,00 1.554.430,60 488.689,40 

  Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen 5.036.150,00 4.296.305,01 739.844,99 

  Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand 4.908.462,00 3.641.435,34 1.267.026,66 

15 Abschreibungen    

 
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 
und Sachvermögen 

7.294.500,00 7.955.404,18 -660.904,18 

 Abschreibungen auf Forderungen 854.530,00 228.036,13 626.493,87 

 
Sonstige Abschreibungen 
(v.a. Auflösung von Zuschüssen für Klinik) 

3.495.900,00 5.130.208,71 -1.634.308,71 
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17 Transferaufwendungen       

  
Zuweisungen und Zuschüsse an verbundene Unternehmen, 
Beteiligungen und Sondervermögen  

2.890.621,00 5.377.752,22 -2.487.131,22 

 
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 
v.a. Umsetzung NVP 

6.278.000,00 7.374.909,42 -1.096.909,42 

 
Zuschüsse an private Unternehmen 
v.a. Filsland 

8.253.500,00 9.209.046,30 -955.546,30 

  Sozialtransferaufwendungen 126.059.863,00 125.362.044,99 697.818,01 

18 sonstige ordentliche Aufwendungen       

  
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der 
Grundsicherung für Arbeitssuchende 

31.975.500,00 30.946.556,38 1.028.943,62 

 
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von 
Rechten und Pflichten 
v.a. Schülerbeförderung 

10.019.398,00 9.308.682,36 710.715,64 

 
Geschäftsaufwendungen 
v.a. Planungskosten S-Bahn 

3.906.981,00 3.045.223,13 861.757,87 

 

G e s a m t f i n a n z r e c h n u n g  

Die Zahlen der Finanzrechnung 2020 stellen sich im Einzelnen wie folgt dar: 

    

Fortgeschr. 
Ansatz 
2020 

Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ergebnis/Ansatz 

2020 

    € € € 

1 Steuern und ähnliche Abgaben 2.200.000,00 1.803.173,96 -396.826,04 

2 Zuweisungen und Zuwendungen und Allgemeine Umlagen 270.068.790,00 284.503.506,86 14.434.716,86 

3 Sonstige Transfereinzahlungen 9.762.855,00 9.867.068,38 104.213,38 

4 Entgelte für öffentliche Leistungen und Entgelte 836.735,00 828.852,27 -7.882,73 

5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.664.490,00 1.585.973,25 -78.516,75 

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.752.432,00 27.191.486,92 4.439.054,92 

7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen 149.380,00 162.782,98 13.402,98 

8 Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 127.200,00 204.780,24 77.580,24 

9 Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 307.561.882,00 326.147.624,86 18.585.742,86 

10 Personalauszahlungen 51.751.568,00 51.799.711,12 48.143,12 

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 27.215.981,00 22.607.745,44 -4.608.235,56 

13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 819.800,00 419.749,53 -400.050,47 

14 Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 165.491.096,00 168.427.918,34 2.936.822,34 

15 Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 55.070.939,00 52.421.932,95 -2.649.006,05 

16 Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 300.349.384,00 295.677.057,38 -4.672.326,62 

17 
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 
Ergebnisrechnung (Saldo aus Nrn. 9 und 16) 

7.212.498,00 30.470.567,48 23.258.069,48 

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 1.432.800,00 324.326,90 -1.108.473,10 

20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 2.000,00 35.201,00 33.201,00 

22 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 1.000,00 77.574,69 76.574,69 

23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.435.800,00 437.102,59 -998.697,41 

24 
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. 
Gebäuden 

6.000,00 0,00 -6.000,00 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 13.092.500,00 12.744.215,47 -348.284,53 

26 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen 5.722.940,00 3.872.260,67 -1.850.679,33 

27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 47,84 47,84 

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 4.968.000,00 2.679.691,48 -2.288.308,52 

30 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 23.789.440,00 19.296.215,46 -4.493.224,54 



 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Kreisprüfungsamt 

Schlussbericht über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 

 Seite 23 

 

 

31 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 30) 

-22.353.640,00 -18.859.112,87 3.494.527,13 

32 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Summe aus Nrn. 17 und 31) 

-15.141.142,00 11.611.454,61 26.752.596,61 

33 
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und 
wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

14.700.000,00 130.772.934,68 116.072.934,68 

34 
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich 
vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 

2.154.000,00 131.538.138,80 129.384.138,80 

35 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 33 und 34) 

12.546.000,00 -765.204,12 -13.311.204,12 

36 
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende 
des HJ (Saldo aus Nrn. 32 und 35) 

-2.595.142,00 10.846.250,49 13.441.392,49 

37 Haushaltsunwirksame Einzahlungen 0,00 221.359.399,87 221.359.399,87 

38 Haushaltsunwirksame Auszahlungen 0,00 219.116.485,97 219.116.485,97 

39 
Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen 
Einzahlungen und Auszahlungen 

0,00 2.242.913,90 2.242.913,90 

40 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 0,00 22.376.539,52 22.376.539,52 

41 
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln 
(Saldo aus Nrn. 36 und 39) 

-2.595.142,00 13.089.164,39 15.684.306,39 

42 
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des 
Haushaltsjahres (Saldo aus Nrn. 40 und 41) 

-2.595.142,00 35.465.703,91 38.060.845,91 

1(+) bedeutet Verbesserung des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 
  (-) bedeutet Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber dem Haushaltsplan 

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung beträgt 30.470.567,48 € (Zeile 17) und 

stellt damit eine Verbesserung (+23.258.069,48 €) gegenüber der Haushaltsplanung dar. Der 

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lag um 3.494.527,13 € (Zeile 31) unter dem 

Planansatz.  

Zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ergibt sich ein 

Finanzierungsmittelüberschuss von 11.611.454,61 € (Zeile 32).  

Im Bereich der Finanzierungstätigkeiten (Zeilen 33 und 34) werden erstmalig mit dem 

Jahresabschluss 2020 auch die Abwicklung der Kassenbestandsverstärkungsmittel an die 

ALB FILS KLINIKEN GmbH ausgewiesen. Dies hat entsprechende Auswirkungen auf die 

nachfolgenden Salden.  

Unter Berücksichtigung der angefallenen Tilgungsleistungen ergibt sich ein Finanzierungs-

mittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von -765.204,12 € (Zeile 35).  

Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres erhöht sich somit insgesamt 

um 10.846.250,49 € (Zeile 36). 

Der Zahlungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeile 42) wird mit 35.465.703,91 € 

deutlich über dem Plan ausgewiesen (+38.060.845,91 €). 

Bezüglich der Einzelheiten zu den Hintergründen der Planabweichungen wird auf den 

Rechenschaftsbericht der Verwaltung verwiesen.  

Die wesentlichen Planabweichungen bei den Investitionstätigkeiten gestalten sich 

folgendermaßen: 
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Fortgeschr. 
Ansatz 
2020 

Ergebnis 
2020 

Vergleich 
Ansatz/Ergebnis 

2020 

    € € € 

E I N Z A H L U N G E N 

18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen       

  Zuweisungen vom Land 1.432.800,00 324.326,90 -1.108.473,10 

A U S Z A H L U N G E N 

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen       

  Hochbaumaßnahmen 10.972.500,00 11.445.846,08 -473.346,08 

  Tiefbaumaßnahmen 2.120.000,00 1.298.369,39 821.630,61 

26 
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen 
Sachvermögen 

      

  Feuerwehrbedarf 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 

 Schulen 2.002.290,00 1.475.594,74 526.695,26 

28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen       

  Zuweisungen und Zuschüsse Kliniken 4.500.000,00 2.430.000,00 2.070.000,00 

 

5.2.2 Über- und außerplanmäßige Ausgaben 

Bei der Betrachtung, ob die Planvorgaben eingehalten wurden, sind die bereits o.g. 

Übertragungen von Ermächtigungen sowie die zulässigen über- und außerplanmäßigen 

Aufwendungen und Auszahlungen einzubeziehen.  

Die Zulässigkeit der über- und außerplanmäßige Aufwendungen/ Auszahlungen richtet sich 

nach § 84 GemO.  

Auf die Ausführungen zum Jahresabschluss 2020 mit Rechenschaftsbericht des Fachamtes 

wird verwiesen. Im Zusammenhang mit der Einbringung des Jahresabschlusses 2020 in den 

Verwaltungsausschuss (02.07.2021) und in den Kreistag (16.07.2021) wurde den 

dargestellten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen zugestimmt. 

Ob Aufwendungen und Auszahlungen überplanmäßig sind, beurteilt sich nach den allge-

meinen Regelungen der GemHVO zur Deckungsfähigkeit verbunden mit den individuellen 

Festlegungen im Haushaltsplan (siehe hierzu Anlage 1 im Haushaltsplan).  

Die bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2020 geltenden Budgetregelungen resultieren noch 

aus Zeiten der Kameralistik und waren daher für die NKHR-geführte Haushaltwirtschaft nicht 

eindeutig definiert, so dass diese nicht ohne weiteres nachvollzogen werden können. Ebenso 

sind die vorhandenen Regelungen nicht in der Finanzbuchhaltung systemtechnisch hinterlegt. 

Seitens des Fachamtes wurde für das Haushaltsjahr 2021 ein neues Konzept für die Regelung 

von Budgets erarbeitet. 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde daher auf eine Überprüfung der 

Einhaltung der Budgetregelungen verzichtet. 
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6. Vermögensrechnung (Bilanz) 

Bei der Prüfung wurden Schwerpunkte nach der Schwierigkeit und der wirtschaftlichen 

Bedeutung sowie unter Berücksichtigung der Risikoaspekte der einzelnen Prüfungsgebiete 

gebildet. 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 waren somit nicht alle Bilanzpositionen Inhalt 

der Prüfung. Die Prüfung der Bilanzpositionen selbst beschränkte sich auf Stichproben. Durch 

die Art und Umfang der gewählten Stichproben ist festzustellen, ob die dem Prüfungsgebiet 

zugrundeliegenden Vorschriften im Wesentlichen eingehalten worden sind. Sofern notwendig, 

wurde die Prüfung entsprechend erweitert. 

Im Weiteren werden daher lediglich die Bilanzpositionen aufgegriffen, welche 

schwerpunktmäßig geprüft wurden. 

 

6.1. Aktivseite 

  Aktivseite  Vorjahr 31.12.2020 

    € € 

1. Vermögen     

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 647.162,55 673.122,82 

1.2 Sachvermögen     

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 30.677,51 30.677,51 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 48.341.089,25 70.044.204,44 

1.2.3 Infrastrukturvermögen 31.428.862,27 31.262.155,51 

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 4.587.069,58 3.722.126,54 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 471.979,28 471.979,28 

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.880.381,13 2.363.353,74 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 9.379.185,35 9.808.528,65 

1.2.8 Vorräte 559.510,74 517.019,29 

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 16.691.339,06 3.377.567,75 

  Summe Sachvermögen 113.370.094,17 121.597.612,71 

1.3 Finanzvermögen     

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 7.970.764,59 7.970.764,59 

1.3.2 
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, 
Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 

2.749.349,06 2.749.396,90 

1.3.3 Sondervermögen 1,00 1,00 

1.3.4 Ausleihungen 12.810,00 12.810,00 

1.3.5 Wertpapiere 40.003,76 40.000,00 

1.3.6 
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus 
Transferleistungen 

14.987.247,39 11.715.010,02 

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 40.302.405,26 38.391.467,93 

1.3.8 Liquide Mittel 22.406.129,06 35.481.473,37 

  Summe Finanzvermögen 88.468.710,12 96.360.923,81 

  Summe Vermögen 202.485.966,84 218.631.659,34 

2. Abgrenzungsposten     

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.100.201,27 4.503.848,39 

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 22.430.568,72 21.534.886,00 

  Summe Abgrenzungsposten 25.530.769,99 26.038.734,39 

3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag) 0,00 0,00 

  SUMME AKTIVSEITE 228.016.736,83 244.670.393,73 
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A 1 Vermögen 

A l l g e m e i n e s  

Zu Beginn des ersten Haushaltsjahres mit einer Rechnungsführung nach den Regeln der 

doppelten Buchführung und für den Abschluss eines jeden Haushaltsjahres sind nach 

§ 37 Abs. 1 GemHVO die Grundstücke, Forderungen, Schulden, Sonderposten, 

Rückstellungen, der Betrag des Bargeldes sowie die sonstigen Vermögensgegenstände 

genau zu verzeichnen. Dabei ist der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände anzugeben 

(Inventar). Es gilt der Grundsatz der Einzelbewertung. Körperliche Vermögensgegenstände 

sind grundsätzlich durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen 

(§ 37 Abs. 1 GemHVO) 

 

A 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 647.162,55 € 215.431,68 € 19.992,00 € 169.479,41 € 673.122,82 € 

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörper-

lichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln 

existent sein und selbstständig bewertet werden können. Es besteht Bilanzierungspflicht, 

soweit sie entgeltlich erworben wurden. Sie sind abzuschreiben, sofern sie einem Werte-

verzehr unterliegen. 

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 ergaben sich keine Feststellungen.  

 

A 1.2 Sachvermögen 

A 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 48.341.089,25 € 26.420.926,88 € 1.638.136,58 € 3.079.675,11 € 70.044.204,44 € 

Bei bebauten Grundstücken handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich benutzbare 

Gebäude befinden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt mit der Bezugsfertigkeit. Ab 

diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht zur Aktivierung des Anlagevermögens (davor Anlagen im 

Bau) und der damit beginnenden Abschreibung. 

Die Bilanzposition enthält sowohl den Grund und Boden als auch die sich darauf befindenden 

Gebäude. Folgende Vermögenswerte wurden bilanziert: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Grundstücke für Wohnbauten 4.876,32 4.876,32 

Wohnbauten 19.023,85 18.371,60 

Grundstücke für Kindergärten und Asylunterkünfte 304.143,65 304.143,65 

Gebäude für Kindergärten und Asylunterkünfte 1.825.114,13 874.310,46 

Grundstücke für Berufliche und Förderschulen 11.736.671,17 11.792.216,63 

Gebäude der Beruflichen und Förderschulen 22.209.888,42 21.786.546,47 

Grundstücke Verwaltungsgebäude 3.472.591,45 3.429.569,25 

Verwaltungsgebäude 8.768.780,26 31.834.170,06 
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Im Wesentlichen setzen sich die Veränderungen im Jahr 2020 zusammen aus der Aktivierung 

des Neubaus Landratsamt und der Umgliederung der Container für Asylunterkünfte als 

Schulcontainer. 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 wurden die Bewegungen auf dem Bilanzkonto 

stichprobenweise geprüft. Es ergaben sich folgende Feststellungen. 

B S Z  G e i s l i n g e n  –  S c h u l c o n t a i n e r  

Im Berufschulzentrum Geislingen wurden die Container der Gemeinschaftsunterkunft zu 

Klassenräumen umgebaut. Die hierzu in der Finanzrechnung verbuchten Auszahlungen 

stimmten mit dem in der Anlagenbuchhaltung aktivierten Betrag nicht überein. Es ergab sich 

eine kleine Differenz.  

W i l h e l m - B u s c h - S c h u l e  G ö p p i n g e n  –  I n t e r i m s s c h u l c o n t a i n e r  

P a r k p l a t z  K r e i s m e d i e n z e n t r u m  

Die Grundstücksfläche, auf welcher die Interimsschulcontainer erstellt wurden, waren bisher 

dem BgA Parkplatz zugeordnet. Durch die Aufstellung der Schulcontainer findet hier in Teilen 

eine Umnutzung statt, entsprechend ist die Grundstücksfläche neu aufzuteilen und 

zuzuordnen.  

Im Rahmen der Prüfung wurde festgestellt, dass diese Aufteilung in verschiedener Hinsicht 

nicht korrekt erfolgte. Der Sachverhalt wurde mit dem Fachamt besprochen. Die Aufteilung der 

Grundstückswerte wurde neu berechnet. Systemtechnisch konnte jedoch die Umsetzung noch 

nicht erfolgen, da im neuen Finanzsystem SAP der Datenimport der Anlagenbuchhaltung noch 

nicht erfolgte.  

L a n d r a t s a m t  N e u b a u  B a u t e i l  C  

Die Baumaßnahme Neubau Landratsamt Bauteil C einschließlich Parkhaus war zum Zeitpunkt 

der Prüfung noch nicht schlussgerechnet. Eine Kostenfeststellung lag noch nicht vor. Die 

Aktivierung der Baumaßnahme wurde daher lediglich stichprobenweise geprüft. Hierbei 

ergaben sich verschiedene Feststellungen. 

Für das Gebäude Bauteil C wurde das Anschaffungsdatum nicht korrekt festgelegt.  

Grundsätzlich gestaltete sich die Prüfung aufgrund von in weiten Teilen unübersichtlicher 

Dokumentation komplex. Eine Gesamtgegenüberstellung der bisher in der Finanzrechnung 

verbuchten Auszahlungen und deren Aktivierung in der Anlagenbuchhaltung war nicht 

möglich. Eine tiefergehende Prüfung war in einem angemessenen Zeitraum im Rahmen der 

Jahresabschlussprüfung 2020 nicht durchführbar. Die Aktivierung der Baumaßnahme ist nach 

Vorlage der Kostenfeststellung zur Prüfung vorgemerkt.  

 

A 1.2.3 Infrastrukturvermögen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 31.428.862,27 € 1.190.145,96 € 39.884,30 € 1.316.968,42 € 31.262.155,51 € 

Beim Infrastrukturvermögen sind der Grund und Boden und die zuzurechnenden Aufbauten, 

Betriebseinrichtungen, Bauwerke etc. separat zu bewerten. 
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Bei der Bewertung des Straßenkörpers wird keine Unterteilung der einzelnen Straßen-

schichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein 

Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich zu aktivieren und abzuschreiben. 

Das Infrastrukturvermögen wurde wie folgt bilanziert: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Grund und Boden Straßen 9.857.229,48 9.857.229,48 

Straßenbauwerke 7.939.234,17 7.883.974,00 

Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen 13.632.398,62 13.404.976,95 

Sonstige Bauten (E-Ladesäule, …) 0,00 115.975,08 

Im Rahmen der Prüfung dieser Bilanzposition ergaben sich folgende Feststellungen: 

Im Bereich der investiven Straßenbaumaßnahmen wurde erneut festgestellt, dass die 

Zuordnung des Finanzrechnungskontos nicht mit dem Bilanzkonto stimmig ist. Die korrekte 

Zuordnung wird künftig berücksichtigt.  

Ferner war festzustellen, dass im Rahmen der Aufstellung der angemieteten 

Interimsschulcontainer für das Sonderschulzentrum Göppingen auch Versorgungsleitungen 

herzustellen waren. Diese Herstellungskosten wurden nicht als Erschließungskosten des 

Grundstücks aktiviert. Die Bilanzkontenzuordnung war entsprechend zu korrigieren. 

 

A 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 4.587.069,58 € -29.393,00 € 66.931,97 € 768.618,07 € 3.722.126,54 € 

Fremde Grundstücke stehen im Eigentum eines Dritten; der Landkreis hat an diesen kein 

Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet. 

Jedoch müssen die Bauten bewertet und aktiviert werden. 

Bei den Veränderungen dieser Bilanzposition handelt es sich bei den Zu- und Abgängen um 

eine Korrektur aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2019. Bei den Abgängen sind zudem 

noch die Abwicklung aus der Auflösung kleinräumiger GU’s (Abgänge Mietereinbauten) 

enthalten. 

Im Rahmen der Prüfung dieser Bilanzposition ergaben sich keine weiteren Feststellungen. 

 

A 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 1.880.381,13 € 1.256.430,06 € 285.688,13 € 487.769,32 € 2.363.353,74 € 

Fahrzeuge dienen der Beförderung von Personen und Waren oder sind für den öffentlichen 

Straßenverkehr zugelassen. Zu den Maschinen zählen dagegen beispielsweise Bauma-

schinen oder Maschinen für die Land- und Forstwirtschaft. Unter den technischen Anlagen 

sind z.B. zentrale EDV-Einrichtungen (z.B. Server), Medizintechnik, Telefonanlagen oder 

Registraturanlagen zu erfassen. 

  



 

LANDRATSAMT GÖPPINGEN 
Kreisprüfungsamt 

Schlussbericht über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 

 Seite 29 

 

 

Die Bilanzposition unterteilt sich wie folgt: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Fahrzeuge 747.852,59 774.463,58 

Maschinen 59.051,62 49.552,69 

Technische Anlagen 1.073.476,92 1.539.337,47 

Die Prüfung dieser Bilanzposition erfolgte stichprobenweise. Schwerpunktmäßig wurden die 

Aktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Landratsamts geprüft.  

Es ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen. 

 

A 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 9.379.185,35 € 2.836.807,31 € 668.502,32 € 1.738.961,69 € 9.808.528,65 € 

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören z.B.: 

 Einrichtungsgegenstände von Büros (z.B. PCs, Büromöbel, Kopierer, Drucker),  

 Gegenstände der Werkstätten (z.B. kleinere Werkzeuge oder Gartengeräte) und 

 Einrichtungsgegenstände anderer öffentlicher Einrichtungen wie Schulen und 
Kindergärten (z.B. Spielzeug, Pulte, mobile Tafeln, Geschirr). 

Bei der Bilanzierung von beweglichem Anlagevermögen sind die gesetzlichen 

Vereinfachungsregelungen sowie die intern festgesetzten Wertgrenzen zu beachten. 

Die Prüfung dieser Bilanzposition erfolgte stichprobenweise. Schwerpunktmäßig wurden die 

Aktivierungen im Zusammenhang mit dem Neubau des Landratsamts Neubau geprüft.  

Im Rahmen der Prüfung der Bilanzposition ergaben sich kleinere Feststellungen. 

 

A 1.2.8 Vorräte 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 559.510,74 € 183.035,00 € 225.526,45 € - 517.019,29 € 

Bei Vorräten handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem 

Geschäftsbetrieb dienen, wie Rohstoffe (z.B. Streusalz) und Hilfs- und Betriebsstoffe (z.B. 

Heizöl). Vorräte werden verbraucht; sie sind nicht abnutzbar und unterliegen somit keiner 

planmäßigen Abschreibung (§ 46 Abs. 1 GemHVO). Die Bewertung der Vorräte erfolgt zu den 

Anschaffungskosten. Es gelten die allgemeinen Vereinfachungsmöglichkeiten. 

Bilanziert wurden folgende Vorräte: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Rohstoffe / Fertigungsmaterial  
(z.B. Fahrzeugscheine, Fahrzeugbriefe, Feinstaubplaketten, …) 

34.860,23 38.018,13 

Hilfsstoffe  
(z.B. Vermessungsmaterial, Papier, Toner, …) 

102.749,74 101.013,24 

Betriebsstoffe  
(z.B. IuK-Lager, …) 

351.898,58 296.256,04 

Vorräte  
(z.B. Möbellager, Bücher, …) 

70.002,19 81.731,88 
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Im Rahmen der Prüfung dieser Bilanzposition ergaben sich keine Feststellungen. 

 

A 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 16.691.339,06 € 13.189.645,20 € 26.503.416,51 € - 3.377.567,75 € 

Im Bilanzkonto „Anlagen im Bau“ werden Vermögensgegenstände erfasst, für die bis zum 

Abschlussstichtag bereits Auszahlungen getätigt wurden, die jedoch noch nicht betriebsbereit 

sind. Auf dem Bilanzkonto Anlagen im Bau erfolgt keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung 

des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und 

ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben. 

Im Rahmen der Prüfung wurden verschiedene Anlagen im Bau-Konten vorgefunden, dessen 

Baumaßnahmen/ Projekte bereits im Jahr 2020 abgeschlossen wurden. Eine Auflösung der 

Konten und entsprechende Aktivierung wurde jedoch nicht vorgenommen. Hierbei handelt es 

sich um folgende Konten: 

Anlagegut Bezeichnung  
AHK Endstand 

31.12.2020 

0960120-00013 eAiB Feuerschutz. BSZ GP 22.093,41 € 

0960120-00014 eAiB beh. Zugang KMZ 
 

499,80 € 

0960120-00016 Baureinigung Brandschutztüren 
 

33.396,15 € 

0960320-00283 Industrie 4.2 Gew.Sch.Geisl 2.249,10 € 

0960330-00025 Kantinenausstattung Plan.Ko. 
 

6.185,68 € 

0960330-00026 Küchenplanung Speyer&Hab 64.289,74 € 

Eine Korrektur während der Prüfung war bisher jedoch wegen der in der Finanzbuchhaltung 

SAP noch fehlenden Daten nicht möglich.  

 

A 1.3 Finanzvermögen 

A 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen 

oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 2.749.349,06 € 47,84 € - - 2.749.396,90 € 

Bilanziert wurden folgende sonstige Beteiligungen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Zweckverband Gigabit GP 2.500,00 2.500,00 

Neckarhafen Plochingen GmbH 44.000,00 44.000,00 

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH 879.980,00 879.980,00 

Wohnbau GmbH Göppingen 1.119.231,00 1.119.231,00 

Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart 323.541,50 323.541,50 

Neckar Elektrizitätsverband 1,00 1,00 

Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen 380.095,56 380.143,40 

Bei der Bilanzposition sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, 

Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüsse ergaben sich im Jahr 2020 keine 

wesentlichen Änderungen. 
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Die Prüfungsfeststellung aus dem Vorjahr über den Ausweis der Zweckverbandsmitgliedschaft 

Verband Region Stuttgart im Anhang zur Bilanzposition „Sonstige Beteiligungen und 

Kapitaleinlagen…“ wird lt. Stellungnahme des Fachamtes zur Prüfung des Jahresabschlusses 

2019 im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 umgesetzt.  

Im Rahmen der stichprobenartigen Prüfung ergaben sich keine weiteren Feststellungen. 

 

A 1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 40.003,76 € 0,00 € 3,76 € - 40.000,00 € 

Der Landkreis Göppingen besitzt keine Wertpapiere.  

Bei den sonstigen Einlagen handelt es sich um Gelder, welche nicht jederzeit als 

Zahlungsmittel verwendet werden können, z.B. Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher. 

In der Bilanz wurden folgende Positionen ausgewiesen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Geldanlage minderjährige Mündel 40.003,76 40.000,00 

Der Bestand der Wertpapiere ist entsprechend nachgewiesen. Bei der Prüfung ergaben sich 

keine Feststellungen. 

 

A 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 

 Vorjahr Zugänge: Abgänge Afa: Stand 31.12. 

2020 14.987.247,39 € 566.757.060,25 € 570.029.297,62 € - 11.715.010,02 € 

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Steuern, 

Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) und Beiträgen. In der Buchführung sind 

Forderungen unabhängig von ihrer Fälligkeit grundsätzlich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung zu 

bilanzieren. 

Die Forderungen dürfen im Jahresabschluss nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach 

realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang zu rechnen ist. 

Die Bewertung der Forderungen richtet sich nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, 

die eine einzelne und wirklichkeitsgetreue Bewertung vorsehen (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 

GemHVO). Ausfallrisiken sind durch Einzelwertberichtigungen, ggfs. ergänzt um Pauschal-

wertberichtigungen, zu bereinigen. 

Der bilanzierte Forderungsbestand des Landkreises setzt sich wie folgt zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen 5.181.358,37 4.194.057,56 

 Einzeleinnahmen 1.674.337,69 630.538,49 

 Bund-/ Land-Abrechnung 2.938.444,61 3.070.879,36 

 Gebühren 678.657,09 556.498,63 

 Wertberichtigungen -178.274,68 -105.686,43 
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 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Forderungen aus Transferleistungen 9.555.157,40 6.511.109,24 

 Forderungen aus Grunderwerbsteuer 912.822,57 1.350.957,19 

 Sozialhilfe 1.678.567,12 1.714.703,65 

 Jugendhilfe 1.035.993,12 1.005.852,14 

 Kostenerstattung nach dem FlÜAG 2.186.630,00 919.398,00 

 Wertberichtigungen (deb. Kreditoren / kred. Debitoren) 1.786.449,75 242.722,64 

 Umgliederung Unterhaltsvorschuss 11.062.060,02 8.437.238,94 

 Forderungskorrektur (Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten) 103.687,92 0,00 

 Wertberichtigungen -9.211.053,10 7.159.763,32 

   

Übrige öffentlich-rechtliche Forderungen 250.731,62 1.009.843,22 

 Bußgelder 272:646,68 257.222,45 

 Antizipative Rechnungsabgrenzung (Umstellung SAP) 0,00 773.894,84 

 Wertberichtigungen -34.135,36 -36.096,36 

Im Rahmen der letzten allgemeinen Finanzprüfung durch die GPA im Jahr 2020 wurden die 

Forderungen schwerpunktmäßig geprüft. Der GPA-Bericht über die Prüfung ist der Verwaltung 

erst Ende April 2021 zugegangen. Darin sind wesentliche Feststellungen enthalten. Auf eine 

schwerpunktmäßige Prüfung der Bilanzposition Öffentliche-rechtliche Forderungen und 

Forderungen aus Transferleistungen wurde daher verzichtet.  

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind u.a. auf die Umstellung auf die neue 

Finanzsoftware SAP zum 01.01.2021 zurück zu führen. Bereits ab Mitte Dezember 2020 

waren Buchungen in das Jahr 2020 nicht bzw. nur noch eingeschränkt möglich.  

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Erträge in Höhe von 523.444,51 € die noch 

das Jahr 2020 betreffen, jedoch systemtechnisch bereits in das Jahr 2021 gebucht wurden, in 

das Jahr 2020 umgebucht. Aufgrund der Vielzahl an Buchungen wurden bei der Korrektur 

jedoch nur Erträge mit einem Wert von über 1.000 € herangezogen. Somit sind Erträge in 

Höhe von ca. 195.000 € im Haushaltsjahr 2021 verblieben. Die Bilanzposition ist daher sowohl 

im Jahr 2020 als auch im Jahr 2021 nur eingeschränkt aussagekräftig.  

Im Rahmen der vorgenommenen Prüfung ergaben sich keine weiteren Feststellungen. 

 

A 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen  

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 40.302.405,26 € 644.074.118,54 € 645.985.055,87 € - 38.391.467,93 € 

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen auf Grund eines Schuld-

verhältnisses eine Leistung zu fordern. 

Die Forderungen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 13.063,46 27.867,59 

 Sonstige Einnahmen (z.B. Essensgelder, Umweltschutzamt) 32.068,97 37.454,13 

 Vorschüsse dvv.Personal -19.005,51 -9.586,54 
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 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Übrige privatrechtliche Forderungen  40.289.341,80 38.363.600,34 

 Ungeklärter Zahlungsausgänge 1.952.019,73 2.130.232,90 

 Einzeleinnahme FA 10 masch. 123.487,97 108.754,06 

 Einzeleinnahme FA 40 masch. 608.191,49 67.215,74 

 Unterhaltbeiträge Sozialhilfe 362.019,81 328.833,36 

 Unterhaltbeiträge Jugendhilfe 265.798,87 215.838,93 

 Kassenbestandsverstärkungsmittel ALB FILS KLINIKEN GmbH 35.987.466,44 34.607.251,45 

 Umgliederungen 1.386.906,93 396.184,79 

 Wertberichtigungen -511.727,78 -356.370,54 

Auch bei den privatrechtlichen Forderungen hat die Umstellung auf die neue Finanzsoftware 

SAP zum 01.01.2021 und der damit verbundene vorgezogene Buchungsschluss Mitte 

Dezember 2020 Auswirkungen auf das Jahr 2020. 

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden Erträge in Höhe von 745.129,30 € die noch 

das Jahr 2020 betreffen, jedoch systemtechnisch bereits in das Jahr 2021 gebucht wurden, in 

das Jahr 2020 umgebucht. Aufgrund der Vielzahl an Buchungen wurden bei der Korrektur 

auch hier jedoch nur Erträge mit einem Wert von über 1.000 € herangezogen. Somit sind 

Erträge in Höhe von ca. 50.500 € im Haushaltsjahr 2021 verblieben.  

V o r s c h ü s s e  d v v . P e r s o n a l  

Das Bilanzkonto wies in den letzten Jahren einen negativen Bestand aus. Die Verwaltung hatte 

zugesagt, im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 den Sachverhalt aufzuklären. 

Auch zum Ende des Haushaltsjahres 2020 weist das Bilanzkonto noch einen negativen 

Bestand aus. Die erforderlichen Korrekturen für das Haushaltsjahr 2020 wurden in KIRP nicht 

mehr wie zugesagt vorgenommen.  

U n g e k l ä r t e  Z a h l u n g s a u s g ä n g e  

Bei dem Bestand der ungeklärten Zahlungsausgänge handelt es sich im Wesentlichen um 

eine Abbuchung der Bundesagentur für Arbeit für kommunale Leistungen nach dem SGB II 

i. H. v. 2.144.346,52 € für den Monat Januar 2021. Die Auszahlungen wurden richtigerweise 

ins Haushaltsjahr 2020 gebucht. Jedoch hätte hierfür in der Bilanz 2020 ein aktiver 

Rechnungsabgrenzungsposten gebildet werden müssen. Die privatrechtlichen Forderungen 

wurden dementsprechend zu hoch ausgewiesen. 

K a s s e n b e s t a n d s v e r s t ä r k u n g s m i t t e l  A F K  

Die beim Landkreis ausgewiesenen Kassenbestandsverstärkungsmittel (34.607.251,45 €) 

stimmen mit dem Bilanzausweis der ALB FILS KLINIKEN GmbH (33.607.251,45 €) nicht 

überein. Der Sachverhalt befindet sich noch in Klärung. 
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A 1.3.7 Liquide Mittel  

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 22.406.129,06 € 981.992.097,20 € 968.916.752,89 € - 35.481.473,37 € 

Die liquiden Mittel werden in der kommunalen Doppik gemäß Kontenrahmen Ba.-Wü. 

unterschieden nach: 

 Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten,  

 Sonstige Einlagen  

 Bargeld.  

Als Teil des Finanzvermögens sind liquide Mittel in der kommunalen Doppik zu ihrem 

Nennwert zu bewerten. Bei der Kontengruppe 17 Liquide Mittel wurden folgende Bestände 

bilanziert: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Sichteinlagen bei der KSK Göppingen (ZW 301 0) 24.250.413,80 35.259.191,22 

Schwebeposten -2.058.723,92 0,00 

Bestand Barkassenautomat (einschl. Ersatzkasse) 79.265,76 129.284,98 

Einzahlungsautomat Göppingen 80.658,18 64.225,55 

Kassenautomat Kfz-Zulassungsstelle Geislingen 24.926,80 13.002,16 

Freistempler 12.082,61 4.327,77 

Girokonten der Schulen 6.776,24 1.872,75 

Handvorschüsse (gesamt) 10.730,69 9.568,94 

Der Landkreis erhält für das Girokonto bei der Kreissparkasse bereits seit längerem keine 

Guthabenverzinsung mehr. Weitere Geldanlagen (mit Ausnahme der Gelder der 

minderjährigen Mündel) wurden nicht getätigt. 

Seit dem 01.11.2019 muss der Landkreis Verwahrgeld bezahlen. Hierfür sind Zinszahlungen 

in Höhe von 90.602 € angefallen. Siehe hierzu auch Ausführungen unter Punkt IV 6.2 Bilanz 

– P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen. 

Die ausgewiesenen liquiden Mittel stimmen unter Berücksichtigung der Zahlstellen- und 

Handvorschüsse sowie der Girokonten, die bisher jeweils nicht im Tagesabschluss enthalten 

sind (z.B. Girokonten der Schulen), mit dem Endbestand an Zahlungsmitteln in der 

Finanzrechnung überein.  

Die Bank- und Kassenbestände waren zum Bilanzstichtag durch Saldenbestätigungen der 

Banken, Girokontoauszüge oder Bilanzstichtagsabrechnungen nachgewiesen. Bei der 

Prüfung ergaben sich keine Feststellungen. 

 

A 2 Abgrenzungsposten 

A 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 3.100.201,27 € 4.503.848,39 € 3.100.201,27 € - 4.503.848,39 € 

Bei den in der kommunalen Bilanz enthaltenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt 

es sich grundsätzlich um Ausgaben bzw. Auszahlungen, die vor dem Abschlussstichtag 
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gebucht und ausbezahlt wurden, jedoch Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag 

darstellen.  

Aktive und passive Rechnungsabgrenzungsposten dürfen nicht saldiert werden.  

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten setzen sich wie folgt zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Mieten und sonstiges 252.996,64 314.478,86 

Beamtengehälter 880.460,55 879.900,55 

SoJuHKR 1.966.744,08 3.309.468,98 

Die deutlichen Veränderungen beim Rechnungsabgrenzungsposten SoJuHKR gegenüber 

dem Vorjahr sind hauptsächlich auf die Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP zum 

01.01.2021 zurück zu führen. Bereits ab Mitte Dezember 2020 waren Buchungen in das Jahr 

2020 nicht bzw. nur noch eingeschränkt möglich. Die Leistungen im Sozial- und 

Jugendhilfebereich mussten daher bereits frühzeitig ausbezahlt werden. Die 

Aufwandsbuchungen mussten jedoch fälschlicherweise auch im Jahr 2020 erfolgen. Die 

Korrektur erfolgte über die Bildung eines Rechnungsabgrenzungspostens. 

Die Bilanzposition ist daher in diesem Jahr nur eingeschränkt aussagekräftig.  

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden stichprobenweise überprüft. Die Prüfung 

dieser Bilanzposition ergab keine Feststellungen.  

 

6.2. Passivseite 

Passivseite 
Vorjahr 31.12.2020 

€ € 

1. Eigenkapital     

1.1 Basiskapital 96.789.714,60 108.057.771,07 

1.2 Rücklagen     

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 69.588.631,02 76.538.695,89 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0,00 1.002.216,08 

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 0,00 0,00 

  Summe Rücklagen 69.588.631,02 77.540.911,97 

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses     

1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren 0,00 0,00 

1.3.2 
Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch 
Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich 

0,00 0,00 

  Summe Fehlbeträge ord. Ergebnis 0,00 0,00 

  Summe Kapitalposition 166.378.345,62 185.598.683,04 

2. Sonderposten     

2.1 für Investitionszuweisungen 16.128.303,09 15.483.419,54 

2.2 für Investitionsbeiträge 0,00 0,00 

2.3 für Sonstiges 1.385.736,85 1.324.307,30 

  Summe Sonderposten 17.514.039,94 16.807.726,84 
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Passivseite 
Vorjahr 31.12.2020 

€ € 

3 Rückstellungen     

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 311.796,96 336.057,60 

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 1.603.993,26 1.223.394,20 

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 0,00 

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0,00 0,00 

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 0,00 

3.6 
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, 
Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 

0,00 0,00 

3.7 Sonstige Rückstellungen 8.066.479,46 5.864.481,33 

  Summe Rückstellungen 9.982.269,68 7.423.933,13 

4. Verbindlichkeiten     

4.1 Anleihen 0,00 0,00 

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 23.340.606,56 21.187.454,16 

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 0,00 

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.549.010,45 2.466.105,97 

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 221.397,37 177.125,88 

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 720.256,67 5.093.224,70 

  Summe Verbindlichkeiten 30.831.271,05 28.923.910,71 

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 3.310.810,54 5.916.140,01 

  SUMME PASSIVSEITE 228.016.736,83 244.670.393,73 

 

P 1 Eigenkapital 

P.1.1 Basiskapital 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 96.789.714,60 € 11.384.243,09 € 116.186,62 € - 108.057.771,07 € 

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz 

zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite 

(§ 61 Nr. 6 GemHVO).  

Die Veränderungen des Basiskapitals setzen sich wie folgt zusammen: 

  € 

Umbuchung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019 11.254.908,50 

Korrekturen Eröffnungsbilanz 116.186,62 

Im Haushaltsjahr 2020 bestand letztmalig die Möglichkeit, Berichtigungen der 

Eröffnungsbilanz ergebnisneutral gegen das Basiskapital zu buchen. Bei den Buchungen 

handelt es sich um Korrekturen im Bereich des Betriebs gewerblicher Art (BgA)-Parkplätze. 

Die Buchungen wurden stichprobenweise überprüft. Es ergaben sich keine Feststellungen. 
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P 1.2 Rücklagen 

P. 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 69.588.631,02 € 18.204.973,37 € 11.254.908,50 € - 76.538.695,89 € 

Rücklagen sind in der kommunalen Doppik Teil der Kapitalposition der Bilanz. Sie entsprechen 

nicht der bisherigen Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. 

Folgende Rücklagearten sind in § 23 GemHVO vorgesehen: 

 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 

 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

 Zweckgebundene Rücklagen. 

Der Jahresüberschuss 2020 des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 18.204.973,37 € 

wurde den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. 

In der Sitzung des Kreistags am 16.10.2020 wurde der Umbuchung aus der Rücklage des 

ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital in Höhe von 11.254.908,50 € zugestimmt. Die 

Umbuchung erfolgte im Rahmen des Jahresabschlusses 2020. 

Auch für das Jahresergebnis 2020 wurde ein Umbuchungsbetrag von der Ergebnisrücklage in 

das Basiskapital ermittelt. Im Rahmen der Bekanntgabe des vorläufigen Jahresabschlusses 

mit Rechenschaftsbericht (BU 2021/084) wurde unter Punkt I.3 der Beschlussvorlage 

wiederum eine Umbuchung i. H. v. 7.527.874,33 € vorgeschlagen. Der Verwaltungsausschuss 

und der Kreistag haben diesem Beschlussantrag zugestimmt. 

 

P 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 0,00 € 1.002.216,08 € - - 1.002.216,08 € 

Die Gesamtergebnisrechnung weist 2020 ein Sonderergebnis in Höhe von 1.002.216,08 € 

aus. Das Ergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. 

Der Bestand der Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses weist somit zum 

31.12.2019 einen Bestand in Höhe von 1.002.216,08 € aus. 

Siehe Ausführungen unter Punkt IV 3.3. 

 

P 2 Sonderposten 

P 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 16.128.303,09 € 527.188,66€ 208.559,79 € 963.512,42€ 15.483.419,54 € 

Nach § 40 Abs. 4 GemHVO sind empfangene Investitionszuweisungen und Investitions-

beiträge als Sonderposten in der Vermögensrechnung auszuweisen und entsprechend der 

voraussichtlichen Nutzungsdauer aufzulösen.  
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Bei den Investitionszuweisungen handelt es sich um Mittel, die der Landkreis für die Finan-

zierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) 

erhalten hat. 

Folgende Sonderposten wurden bilanziert: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 9.342.392,11 8.597.472,54 

Infrastrukturvermögen 6.227.326,46 6.138.912,43 

Einrichtung, Ausstattung 269.970,57 415.747,89 

Technische Anlagen 17.537,22 11.822,92 

Fahrzeuge, sonstige Bereiche 53.175,83 104.182,61 

Erhaltene Zuschüsse im Bau 217.900,90 215.281,15 

Die Bilanzposition wurde stichprobenweise überprüft. Es ergaben sich keine Feststellungen. 

 

P 2.3 Sonstige Sonderposten 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 1.385.736,85 € 7.048,00 € 8.015,50 € 60.462,05 € 1.324.307,30 € 

Diese Bilanzposition umfasst den Gegenwert von Geldspenden, die zur Anschaffung von 

Vermögensgegenständen des Sachvermögens zu verwenden sind, sowie Sachspenden, die 

aus Vermögensgegenständen des Sachvermögens bestehen. Ebenfalls hier zu verzeichnen 

sind die Restwerte der von Bund und Land in die Straßenbaulast des Landkreises über-

tragenen Straßen.  

Der Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 211.638,33 154.105,12 

Infrastrukturvermögen  1.150.606,60 1.147.286,36 

Einrichtung/ Ausstattung  9.390,25 12.155,89 

Fahrzeuge 14.101,67 10.759,93 

Die Bilanzposition wurde stichprobenweise überprüft. Es ergaben sich keine Feststellungen. 

 

P 3 Rückstellungen 

P 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 1.603.993,26 € 0,00 € 380.599,06 € - 1.223.394,20 € 

Im Rahmen des Jahresabschlusses sind die Forderungen des Landkreises gegenüber den 

Unterhaltspflichtigen einzeln und pauschal Wert zu berichtigen. Von der verbleibenden Höhe 

des Forderungsbestandes sind 2/3 (Bundes- und Landesanteil) der Rückstellung zuzuführen 

(vgl. § 1 Gesetz zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes).  

Die Ermittlung der Unterhaltsvorschussrückstellungen wurde stichprobenweise geprüft. 

Hierbei ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen. 
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P 3.7 Sonstige Rückstellungen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 8.066.479,46 € 5.287.131,17 € 7.489.129,30 € - 5.864.481,33 € 

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen – im Sinne der o.g. Begriffsbe-

stimmung – gebildet werden (Wahlrückstellungen). Für die Bildung von Wahlrückstellungen 

gelten immer § 91 Abs. 4 GemO und § 41 Abs.1 GemHVO, nach denen Wahlrückstellungen 

nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden dürfen. 

Die Rückstellungen setzen sich folgendermaßen zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Defizitausgleich der ALB FILS KLINIKEN GmbH 6.625.906,13 5.287.131,17 

Wölkhalle Wasserschaden 130.832,41 85.867,59 

Kostenerstattung aus dem FlüAG 999.741,02 337.709,52 

Abbaukonzept GUs 310.000,00 153.773,05 

Die Bilanzposition wurden stichprobenweise überprüft. Im Rahmen der Prüfung ergaben sich 

folgende Feststellungen: 

D e f i z i t a u s g l e i c h  A L B  F I L S  K L I N I K E N  G m b H  

Das Kreisprüfungsamt und die Verwaltung sind bezüglich der Bilanzkontenzuordnung der 

Rückstellung Defizitausgleich AFLB FILS KLINIKEN GmbH unterschiedlicher Auffassung. 

Hintergrund ist ob seitens des Landkreises eine rechtliche Verpflichtung besteht, die Defizite 

der ALB FILS KLINIKEN GmbH auszugleichen. Von der Gemeindeprüfungsanstalt wurde 

hierzu eine Stellungnahme eingeholt. Zusammengefasst wird darin ausgeführt, dass die 

Bilanzierung sowohl als Pflichtrückstellung als auch als Wahlrückstellung für zulässig erachtet 

wird. Jedoch wird seitens der Gemeindeprüfungsanstalt darauf hingewiesen, dass die 

Rückstellung bereits seit 2018 als Wahlrückstellung im Jahresabschluss bilanziert ist und zur 

Gewährleistung der Ansatzstetigkeit in zukünftigen Jahresabschlüssen insoweit die 

Bilanzierung der (Wahl-) Rückstellung zwingend beizubehalten ist. 

A b b a u k o n z e p t  G e m e i n s c h a f t s u n t e r k ü n f t e  

Die Rückstellungen Abbaukonzept Gemeinschaftsunterkünfte wurden bereits bei der GPA-

Prüfung sowie durch die Jahresabschlussprüfung 2019 des Kreisprüfungsamtes beanstandet. 

Im Rahmen der Stellungnahme durch das Fachamt vom 15.07.2021 wurde ausgeführt, dass 

die Verwaltung auf eine Ansammlung der Rückstellung verzichtet und den restlichen 

Rückstellungsbetrag im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 auflöst. 
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P 4 Verbindlichkeiten 

P 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 23.340.606,56 € 0,00 € 2.153.152,40 € - 21.187.454,16 € 

Verbindlichkeiten aus Krediten bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung 

gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen 

zurückzuzahlen. 

Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die die kommunalen Haushalte 

zum Zweck der Haushaltsfinanzierung mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder 

sonstigen inländischen und ausländischen Stellen aufgenommen haben. 

Verbindlichkeiten sind somit die am Abschlussstichtag der Höhe und Fälligkeit nach fest-

stehenden Verpflichtungen. 

Die Kredite sind gemäß der Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. Die 

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzen sich wie folgt zusammen: 

 Vorjahr 2020 

 € € 

Kredite für Investitionen (Stand 01.01.) 25.829.214,57 23.340.606,56 

└ Zugänge 0,00 0,00 

└ Abgänge 2.488.608,01 2.153.152,40 

Summe Kredite für Investitionen 23.340.606,56 21.187.454,16 

Kassenkredite (Stand 01.01.)   

└ Zugänge 41.000.000,00 30.000.000,00 

└ Abgänge 41.000.000,00 30.000.000,00 

Summe Kassenkredite 0,00 0,00 

Gesamtsumme (Stand 31.12.) 23.340.606,56 21.187.454,16 

Während des Haushaltsjahres wurden Kassenkredite mit einem Gesamtwert in Höhe von 

30 Mio. € zur Zwischenfinanzierung aufgenommen. Hierfür waren jedoch im Haushaltsjahr 

2020 keine Kassenkreditzinsen zu entrichten. Für die Aufnahme der Kassenkredite hat der 

Landkreis Zinserträge i. H. v. 4.822 € erhalten. Für die Aufnahme der Kassenkredite sind im 

Jahr 2020 Courtagen in Höhe von 192 € angefallen. 

Der genehmigte Höchstbetrag der Kassenkredite wurde nicht überschritten. 

Eine Prüfung der Kassenkredite erfolgte im Rahmen der Kassenprüfung 2020.  

Der Landkreis musste im Jahr 2020 ca. 90.000 € an Verwahrentgelten entrichten. Im 

Gegenzug hat der Landkreis Kredite zu bedienen, für welche u.a. Zinszahlungen anfallen. 

Aufgrund der aktuellen Finanzsituation hat das Kreisprüfungsamt empfohlen zu prüfen, ob 

trotz der bei vorzeitigen Ablösungen von Krediten anfallenden Vorfälligkeitsentschädigungen 

vor dem Hintergrund der Verwahrentgelte diese Variante sich nicht wirtschaftlicher darstellt. 
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P 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 6.549.010,45 € 606.418.471,87 € 610.501.376,35 € - 2.466.105,97 € 

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen fallen an, wenn der Vertragspartner bereits 

geleistet hat, die Gegenleistung der Kommune jedoch noch aussteht. Hier sind insbesondere 

Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Dienstleistungsverträgen sowie Miet-, Pacht- und 

Leasingverträgen auszuweisen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Ausgaben allgemein 4.387.290,66 1.937.825,96 

Ausgaben – Scheck 1.939,30 0,00 

Ausgaben – Abbucher  373.183,20 677.428,60 

Ausgaben – Personal Schnittstelle 411.976,86 0,00 

Dummykonto Umgliederung debitorische Kreditoren 1.373.648,49 763,30 

Dummykonto Jahreswechsel (sonst. VBL) 0,00 -150.360,56 

Die deutlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind hauptsächlich auf die Umstellung 

auf die neue Finanzsoftware SAP zum 01.01.2021 zurück zu führen. Bereits ab Mitte 

Dezember 2020 waren Buchungen in das Jahr 2020 nicht bzw. nur noch eingeschränkt 

möglich. Die Bilanzposition ist daher in diesem Jahr und im Jahr 2021 nur eingeschränkt 

aussagekräftig. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 wurde diese Bilanzposition 

daher nicht geprüft. 

 

P 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 1.908.994,12 € 634.887.762,42 € 636.076.499,87 € - 720.256,67 € 

Bei dieser Position handelt es sich um einen Sammel- und Auffangposten. 

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen 

zusammen: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Ungeklärte Zahlungseingänge 351.188,91 483.588,09 

Erasmus Programm 12.670,77 12.670,77 

Zweckverband Gigabit 0,00 17.935,96 

Sonstige (Tilgungsleistungen Kredite) 0,00 161.464,57 

Personalabrechnung Kinderschutzbund 0,00 -206.429,98 

Personalabrechnung Kreisjugendring 0,00 -136.018,26 

Programm STÄRKE 26.750,46 17.518,80 

Mündelgelder (minderjährige) 3.365.683,12 3.100.550,17 

Mündelgelder (volljährige) 104.659,80 54.963,91 

Wertberichtigungen (Ausweis kred. Debitoren) 87.008,60 80.225,02 

Dummykonto BPV-Forderungen Beistand, Pfleg- und Vormundschaften -3.265.814,54 -3.015.188,49 

Dummykonto Umgliederung debitorische Kreditoren 0,00 395.421,49 

Antizipative Rechnungsabgrenzung (Umstellung SAP JA 2020) 0,00 4.134.322,45 
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Die deutlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind, wie oben bereits ausgeführt, 

hauptsächlich auf die Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP zum 01.01.2021 zurück 

zu führen. Bereits ab Mitte Dezember 2020 waren Buchungen in das Jahr 2020 nicht bzw. nur 

noch eingeschränkt möglich. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 

systemtechnisch in 2021 vorgenommene Buchungen in Höhe von 4.134.322,45 € in das Jahr 

2020 umgebucht. Aufgrund des Anzahl der Buchungen wurden hier jedoch nur alle Buchungen 

mit einem Wert von über 1.000 € herangezogen. Ein Betrag von ca. 200.000 € ist im 

Haushaltsjahr 2021 verblieben. 

Die Bilanzposition ist daher in diesem Jahr nur eingeschränkt aussagekräftig.  

Des Weiteren konnten verschiedene Feststellungen aus der Jahresabschlussprüfung 2019 

aus unterschiedlichen Gründen vom Fachamt noch nicht umgesetzt werden.  

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurde daher von einer erneuten 

Prüfung abgesehen. 

 

P 5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 

 Vorjahr Zugänge Abgänge Afa Stand 31.12. 

2020 3.310.810,54 € 5.916.140,01 € 3.310.810,54 € - 5.916.140,01 € 

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. im Voraus erhaltene Miete, Pacht, Zinsen u.a.), die bereits 

im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, die aber wirtschaftlich ganz oder zum 

Teil künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Des Weiteren werden hier die erhaltenen 

Spenden sowie die Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgewiesen. 

Folgende passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden bilanziert: 

 Vorjahr 31.12.2020 

 € € 

Spenden und Zuweisungen 87.701,03 3.381.137,18 

Pauschalen nach dem FlüAG 3.117.761,33 2.535.002,83 

SoJuHKR 105.348,18 0,00 

Die deutliche Erhöhung bei den Spenden und Zuweisungen ergibt sich v.a. aus der vom Land 

und Bund erhaltenen Ausgleichszahlungen im Rahmen des Umstufungskonzeptes zum 

Neubau der B 10 Göppingen-Gingen und der B 466 Ortsumfahrung Süßen. Der Gesamtbetrag 

i.H.v. 3.327.441,00 € wird auf 5 Jahre aufgeteilt. Daher wurden die verbleibenden 2,66 Mio. € 

in das Folgejahr übertragen. Hinzu kommen noch Überträge in Höhe von ca. 574.300 € von 

Zuwendungen des Landes aus dem Sofortausstattungsprogramm im Bereich der Schulen.  

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurde diese Bilanzposition stichprobenweise 

überprüft. Es ergaben sich keine Feststellungen. 

 

7. Anhang 

Nach den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechen-

schaftsbericht zu erläutern. 

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die 

wirtschaftliche Lage des Landkreises unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen 
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Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Zahlen und Abweichungen zu den 

Haushaltsansätzen zu erläutern und zu bewerten. 

Die Pflichtangaben im Rechenschaftsbericht entsprechen insoweit den Vorgaben.  

 

8. Rechenschaftsbericht 

Nach den Vorschriften des § 95 Abs. 2 GemO ist der Jahresabschluss durch einen Rechen-

schaftsbericht zu erläutern. 

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die 

wirtschaftliche Lage des Landkreises unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen 

Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Zahlen und Abweichungen zu den 

Haushaltsansätzen zu erläutern und zu bewerten. 

Die Pflichtangaben im Rechenschaftsbericht entsprechen insoweit den Vorgaben.  

 

9. Sonstiges 

9.1. Abfallwirtschaftsbetrieb 

Der Kreistag hat am 20.10.1995 beschlossen, die Abfallwirtschaft des Landkreises Göppingen 

ab dem 01.01.1996 als Eigenbetrieb im Sinne des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) unter der 

Bezeichnung „Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Landkreises Göppingen“ zu führen. Er bildet 

ein wirtschaftlich selbstständiges, aber rechtlich unselbstständiges Unternehmen. 

Ü b e r s c h u s s b e t e i l i g u n g  d e s  L a n d k r e i s e s  

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2008 wurden die kumulierten Gebührenüberschüsse der 

Vorjahre bis einschließlich 2007 in eine Gebührenausgleichsrücklage überführt.  

Die Gebührenausgleichsrücklage entwickelte sich folgendermaßen: 

 2018 2019 2020 

 € € € 

Gebührenausgleichsrücklage  2.307.608,51 1.381.439,22 0,00 

Die Zuführungen und Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage werden 

erfolgswirksam gebucht. Trotz Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage musste für das 

Jahr 2020 ein Verlust i.H.v. 1.433.001,10 € ausgewiesen werden.  

 2018 2019 2020 

 € € € 

Jahresgewinn / Verlust (-) 7.132,63 9.682,07 -1.433.001,10 

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 beschlossen, den Jahresverlust des Jahres 

2020 auf die neue Rechnung vorzutragen. 
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9.2. ALB FILS KLINIKEN GmbH 

Zum 01.01.2007 wurden die Eigenbetriebe Klinik am Eichert Göppingen und Helfenstein Klinik 

Geislingen in die Kliniken des Landkreises Göppingen gGmbH umgewandelt. Zum 

24.09.2012 erfolgte die Umbenennung in ALB FILS KLINIKEN GmbH.  

Z u s c h u s s b e d a r f  

Die Bilanzverluste der ALB FILS KLINIKEN GmbH haben sich folgendermaßen entwickelt: 

 

 

 
2018 2019 2020 

€ € € 

Bilanzverlust AFK 8.501.884,16 6.625.906,03 5.287.131,17 

Seit Gründung der Alb Fils Kliniken GmbH trägt der Landkreis alle Ansprüche bisheriger und 

künftiger Pensionäre aus Pensionen und Beihilfen. Er bedient sich hier des über Umlagen 

finanzierten KVBW. Entsprechend dem Gesellschaftsvertrag übernimmt der Kernhaushalt 

ferner die Zinsen für die von den Kliniken benötigten Kassenkredite. 

Die Aufwendungen für die ALB FILS KLINIKEN GmbH stellen sich im Haushaltsjahr 2020 

insgesamt wie folgt dar: 

Trägeraufwendungen 
2018 
in € 

2019 
in € 

2020 
in € 

Umlage an den KVBW unter Berücksichtigung der teilweisen 
Erstattung durch die Klinik 

323.196,41 322.255,00 321.897,02 

Verlustabdeckung 8.501.884,16 6.625.903,03 5.287.131,17 

Zinsen für Kassenkredite 10.784,00 17.273,72 65.030,57 

Rechts- und Beratungskosten 8.925,00 235.495,55 87.923,79 

Konkursausfallversicherung 45.407,64 47.452,40 50.014,76 

Gesamtaufwendungen 8.890.197,21 7.248.382,70 5.811.997,31 

Für den Landkreis ergeben sich somit für die ALB FILS KLINIKEN GmbH Gesamtauf-

wendungen in Höhe von rd. 5.8 Mio. €.  

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden zwischen dem Produkt „ALB FILS 

KLINIKEN GmbH“ und dem Produkt „Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft“ Zinsen für 

Kassenkredite verrechnet. In Jahr 2020 wurden ein Betrag in Höhe von 65.030,57 € zu Lasten 
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der ALB FILS KLINIKEN GmbH verrechnet. Bei der Berechnung des angesetzten Zinssatzes 

(0,2247 %) wurden die Aufwendungen für Verwahrentgelte mit einbezogen. Beim Verwahr-

entgelt handelt es sich jedoch um Aufwendungen für auf dem Girokonto vorhandene liquide 

Mittel. Deshalb ist die Einbeziehung der Verwahrentgelte bei der Berechnung des 

anzusetzenden Zinssatzes nicht korrekt. 

K a s s e n b e s t a n d s v e r s t ä r k u n g s m i t t e l  

Bei der Errichtung der ALB FILS KLINIKEN GmbH wurde beschlossen die GmbH nicht mit 

Betriebsmitteln auszustatten, sondern unter Aufrechterhaltung der „verbundenen 

Sonderkasse“ die erforderliche Liquidität für die Geschäfte der GmbH jederzeit in 

notwendigem Umfang bereitzustellen. Somit wurden die bislang schon für die Eigenbetriebe 

eingerichteten Kassenbestandsverstärkungsmittel fortgeführt. Im Jahr 2020 sind in diesem 

Zusammenhang beim Landkreis Einzahlungen i.H.v. 130.772.934,68 € und Auszahlungen 

i.H.v. 129.392.719,69 € geflossen. Zum Jahresende ergab sich folgender Bestand: 

 
2018 2019 2020 

€ € € 

Kassenbestandsverstärkungsmittel 38.293.081,84 35.987.466,44 34.607.251,45 

 

 

I n v e s t i t i o n s z u s c h ü s s e  

Die ALB FILS KLINIKEN GmbH erhielt auch im Jahr 2020 Zuschüsse vom Landkreis als 

Krankenhausträger für Investitionen, die nicht oder nur teilweise vom Land gefördert werden. 

Die Investitionszuschüsse beliefen sich im Jahr 2020 auf 3.054.210,08 €. 
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V. Prüfung verschiedener Einzelbereiche 

Für das Jahr 2020 wurden Prüfungen auf der Grundlage von § 15 Abs. 2 GemPrO 

durchgeführt. Für die verschiedenen Schwerpunktprüfungen wurden bereits nach Abschluss 

der jeweiligen Prüfung Teilberichte gefertigt und an die zuständigen Stellen übersandt. Auf 

diese Teilberichte wird verwiesen. 

Im Folgenden werden einzelne geprüfte Bereiche lediglich in einer kurzen Zusammenfassung 

aufgeführt. 

 

1. Allgemeine Finanzprüfung 

Die kommunale Doppik erfordert eine erhöhte Personalkapazität auch im Bereich der Prüfung. 

Die Prüfungen anderer Bereiche wurden daher zurückgestellt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 war geprägt von der Corona-Krise. Das 

Kreisprüfungsamt hat in Teilen Aufgaben bei der Einrichtung und dem Betrieb des 

Kreisimpfzentrums übernommen. 

 

1.1. Prüfung der Kreiskasse 

In 2020 wurde eine Prüfung der Kreiskasse durchgeführt.  

Die Prüfung umfasste gem. § 8 GemPrO die Kassenbestandsaufnahme bei der Kreiskasse. 

Dabei wurden u.a. die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Aufgaben, 

Organisation, Geschäftsgang und Kassensicherheit näher betrachtet.  

Des Weiteren wurden bei einzelnen Zahlstellen gem. § 7 Abs. 1 GemPrO Kassen-

bestandsaufnahmen durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Prüfung 2020 wurden der Verwaltung mit Bericht vom 10.12.2020 

mitgeteilt. Die gemachten Feststellungen wurden zwischenzeitlich erledigt. 

 

1.2. Visaprüfung 

Eine Visaprüfung, d.h. die vorausgehende Prüfung von Rechnungsbelegen vor dem 

Zahlungsvollzug, erfolgt ausschließlich bei den Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich 

Tätige. 

Mit der Einführung der neuen Ratsinformationssoftware „SESSION“ wurde auch das Verfahren 

zur Berechnung der Entschädigungsleistungen umgestellt. Die Abrechnungen der 

Sitzungsgelder werden weiterhin vor deren Auszahlung durch das Kreisprüfungsamt geprüft.  

Im Jahr 2020 waren verschiedene Sitzungsgeldabrechnungen zu korrigieren. Feststellungen 

ergaben sich bei der Aufwandsentschädigung anlässlich des Ausscheidens und Nachrückens 

von Kreistagsmitgliedern. Wegen der Durchführung digitaler Sitzungen während der Corona-

Pandemie mussten im Abrechnungsprogramm „Session“ händische Eingaben erfolgen, um 

Fehler bei der zeitlichen Inanspruchnahme (Nichtanrechnung von Fahrzeiten), beim erhöhten 

Entschädigungssatz und der Wegstreckenentschädigung zu vermeiden. Ebenfalls begründete 

in einem Fall die Gastteilnahme an einer Ausschusssitzung keinen Sitzungsgeldanspruch. 
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Eingabefehler bei Personen- und Zeiterfassungen im Abrechnungsprogramm waren zu 

berichtigen. 

 

1.3. Prüfung von verschiedenen Dienstanweisungen im Bereich der Kreiskasse 

Im Berichtszeitraum wurden im Bereich der Kreiskasse verschiedene Dienstanweisungen 

geprüft. Auf Veranlassung der Prüfung wurden verschiedene Anpassungen vorgenommen. 

Die überarbeiteten Dienstanweisungen sind mittlerweile in Kraft getreten. 

 

1.4. Zahlungen des Landkreises an die Fördervereine der Beruflichen Schulen 

Ebenfalls wurden im Berichtszeitraum schwerpunktmäßig die Zahlungen des Landkreises an 

die Fördervereine der Beruflichen Schulen betrachtet. 

In diesem Bereich ergaben sich verschiedene Anstände, die sich hauptsächlich auf die 

verwaltungsmäßige Abwicklung bezogen. Das neu implementierte Amt für Schulen und 

Bildung hat die Anstände aufgearbeitet. Das Prüfungsverfahren ist bereits abgeschlossen. 

 

1.5. Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 

Die Buchungen in den o.g. Bereichen wurden nach den Kriterien Sachkontenzuordnung 

gemäß Kontenrahmen sowie Produkt- und Haushaltsjahrzuordnung durchgesehen.  

Des Weiteren wurde die Abwicklung von Schadensfällen nach Unfällen auf Kreisstraßen und 

die Verbuchung weiterer Schadensfälle geprüft. Hierbei ergaben sich verschiedene 

Feststellungen. Diese wurden der Verwaltung mitgeteilt. 

 

1.6. Spenden, Schenkungen, Sponsoring 

In der Gemeindeordnung sind Regelungen über das Einwerben und Entgegennehmen von 

Spenden, Schenkungen und sonstigen Zuwendungen zur Erfüllung kommunaler Aufgaben 

enthalten. Zulässige Zuwendungen müssen veröffentlicht und durch den Verwaltungs-

ausschuss angenommen werden. Hierdurch soll der Anschein von Korruption vermieden und 

der objektive Tatbestand der Vorteilsannahme bzw. -gewährung entkräftet werden. 

Bei der Prüfung wurden im dem Bereich der Schulverwaltung zwei Spendeneingänge 

festgestellt, welche noch zur investiven Verwendung nachgemeldet und durch den 

Verwaltungsausschuss angenommen werden mussten. 

 

2. Prüfung der Bauausgaben 

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 wurden erstmalig wieder kleinere Schwerpunkt-

prüfungen im Bereich der Bauunterhaltung durchgeführt.  

Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Buchführung wurden die Sachkonten „Bauunterhaltung“ 

sowie „Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ geprüft. Hierbei ergaben sich 

Feststellungen v.a. in Bezug auf die korrekte Sachkontenzuordnung.  
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Des Weiteren wurde die Baumaßnahme Dachsanierung im Berufschulzentrum Göppingen 

(Bauteile III D und III F) geprüft. Bei der Abrechnung der Maßnahme ergaben sich keine 

Feststellungen. 

 

3. Prüfung der Sozial- und Jugendhilfeausgaben 

3.1. Maschineller Abgleich der Vorverfahren LämmKOM und OPEN/PROSOZ mit dem 

Finanzverfahren KIRP  

Vor der Einführung des neuen Finanzverfahrens SAP zum 01.01.2021 waren das 

Kreisjugendamt und das Kreissozialamt verstärkt gefordert, die seit Jahren bestehende 

Differenzen zwischen den Vorverfahren LämmKOM (Kreisjugendamt) und OPEN/PROSOZ 

(Kreissozialamt) und der Finanzsoftware KIRP aufzuklären und auszugleichen. 

Im Rahmen der stichprobenartigen Überprüfung dieser Differenzen wurde u.a. festgestellt, 

dass im Kreisjugendamt bei der Erfassung von Unterhaltsrückständen im Fachverfahren 

versehentlich die falsche Forderungsart erfasst worden ist, weshalb nachträglich veranlasste 

Niederschlagungen vom Finanzwesen (KIRP) abgewiesen wurden. 

Bei der Aufklärung weiterer Differenzen des Kreisjugendamtes konnte die Fehlerursache 

anhand der Eintragung im Fehlerprotokoll ermittelt werden. Das Fehlerprotokoll wird erstellt, 

sobald ein Buchungssatz des Vorverfahrens nicht an das Finanzverfahren übermittelt werden 

kann. Beim Umgang des Kreisjugendamtes und der Kreiskasse mit diesen laufenden 

Fehlerprotokollen wurden bei der Überprüfung gravierende Mängel festgestellt. Das 

Kreisjugendamt hat seit Jahren die Fehlerprotokolle nicht mehr abgearbeitet und die 

Kreiskasse hat diese Abarbeitung der Fehlerprotokolle und somit die Aufarbeitung der 

Differenzen durch das Fachamt nicht überwacht bzw. deren Erledigung angemahnt. 

Die beteiligten Ämter haben zugesagt, die Fehlerprotokolle zukünftig zeitnah aufzuarbeiten.  

Beim Abgleich zwischen dem im Kreissozialamt eingesetzten Verfahren OPEN/PROSOZ mit 

dem Finanzverfahren KIRP ergaben sich keine wesentlichen Feststellungen. 

 

3.2. Ausgleich kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion 

(Schulbegleitungen) beim Kreisjugendamt 

Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention anerkennt das Recht behinderter Menschen 

auf Bildung. Dabei ist sicherzustellen, dass behinderte Menschen nicht aufgrund einer 

Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen werden. 

Behinderte Kinder dürfen also nicht aufgrund ihrer Behinderung vom Besuch einer 

Grundschule oder einer weiterführenden Schule ausgeschlossen werden. Vielmehr soll ihnen 

gleichberechtigt mit anderen – nichtbehinderten – Kindern der Zugang zu einem 

einbeziehenden (inklusiven) Unterricht ermöglicht werden. 

Zum Ausgleich der beim Kreisjugendamt anfallenden Kosten für diese schulische Inklusion 

(Schulbegleitungen) gemäß § 35a SGB VIII gewährt das Land den Stadt- und Landkreisen ab 

dem Schuljahr 2015/2016 (Zeitpunkt des Inkrafttretens der Schulgesetzänderung zur 

Inklusion) finanzielle Zuwendungen in Form einer anteiligen Pauschalförderung. 
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Im Rahmen der durchgeführten Schwerpunktprüfung wurde die Vollständigkeit der 

Geltendmachung aller Erstattungsansprüche überprüft. 

In den Schuljahren 2016/2017 bis 2019/2020 wurde in 17 Fällen vergessen, für anteilige 

Zeiträume die pauschalen Zuwendungen beim Land zu beantragen. Dadurch wurden 

insgesamt 75.427,82 € zu wenig von der Pauschalförderung beim Land angefordert.  

Diese Fälle wurden mittlerweile bei der Eigenschadenversicherung des Landkreises zur 

Erstattung angemeldet. 

 

3.3. Unterbringung von Personen nach dem AsylbLG 

Im Rahmen der Prüfung der Spitzabrechnung mit dem Land wurde auch der Personenkreis 

ermittelt, für den der Landkreis die Kosten für die Unterbringung zu übernehmen hat 

(geduldete Asylbewerber). 

Auf Basis dieser Erhebungen wurde das Fachamt bei der Ermittlung der Nettoaufwendungen 

für Personen, die Leistungen nach dem AsylbLG beziehen und im Rechtssinn nicht vorläufig 

untergebracht sind unterstützt.  

 

3.4. Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) 

Mit dem Sozialschutzpaket ist am 28.03.2020 auch das Sozialdienstleister-Einsatzgesetz 

(SodEG) in Kraft getreten. 

Soziale Dienstleister und Einrichtungen sind in Folge der Coronavirus-Pandemie von 

schwerwiegenden finanziellen Einbußen bis hin zur Insolvenz bedroht. Durch das SodEG wird 

für die Betroffenen die Möglichkeit geschaffen, Zuschüsse zur Krisenbewältigung über den 

jeweiligen Leistungsträger zu beantragen. Durch das Kreissozialamt wurden unter Beteiligung 

des Kreisprüfungsamts die Entschädigungen berechnet und die entsprechenden 

Leistungsbescheide erstellt. 

 

3.5. Sonstiges / Verwendungsnachweise 

 Prüfung der Quartalsabrechnung mit dem KVJS 

 Zuwendungen aus Mitteln der „Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und 
Familienhebammen“ 

 Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 

 

4. Prüfung der Personalausgaben 

Seit Juli 2019 werden die Personalakten der Beschäftigten und Beamten im 

Dokumentenmanagementsystem enaio geführt und bearbeitet. Mit Einführung der e-Akte 

wurden die bisher herkömmlich in Papier geführten Personalunterlagen vorhandener 

Personalfälle zum Stichtag digitalisiert. Die Prüfung der Personalausgaben der Beschäftigten 

und Beamten erfolgt nunmehr überwiegend digital mittels Zugriff auf das 

Dokumentenmanagementsystem enaio und das Abrechnungsmodul dVV.Personal. 
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Die Personalausgaben der Beschäftigten und Beamten des Landkreises wurden begleitend 

während des Jahres geprüft. 

Die Berechnung der Erfahrungszeit der Beamten einschließlich der Festsetzung des 

Aufstiegszeitpunktes in den Erfahrungsstufen wird grundsätzlich vor Bewilligung geprüft.   

Neben der laufenden Prüfung der Dienst- und Beschäftigungszeit für neu eingestellte Beamte 

und Beschäftigte sowie anlassbezogen bei vorhandenem Personal erfolgte u. a. auch die 

Überprüfung von Ferienüberhangsberechnungen.  

Diese Vorabprüfung hat sich bewährt, um Fehler vor Zahlbarmachung der 

vergütungsrelevanten Festsetzungen zu vermeiden. 

Daneben wurden die Neueinstellungen stichprobenartig geprüft. Nach § 16 TVöD können bei 

der Stufenzuordnung von Beschäftigten bei deren Einstellung zur Deckung des 

Personalbedarfs bzw. im unmittelbaren Anschluss an ein Arbeitsverhältnis im öffentlichen 

Dienst Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise berücksichtigt werden. 

Diese Ermessensentscheidungen sind zu begründen. In Einzelfällen lag diese Dokumentation 

nicht vor. Das Fachamt wurde darauf hingewiesen, diese Ermessensentscheidungen künftig 

in der Personalakte zu dokumentieren. 

Ein Prüfungsschwerpunkt bildete die Stufenzuordnung von Beschäftigten nach 

Unterbrechungszeiten bzw. Herabgruppierungen. Vereinzelt ergaben sich Feststellungen, die 

auf Veranlassung der Prüfung korrigiert wurden. 

In 2020 wurden die leistungsbezogenen Stufenaufstiege der Beschäftigten der Jahre 2018 bis 

2019 überprüft. Die vorliegende Berechnung der maximal möglichen Bewilligungen anhand 

der Beschäftigtenzahl, das Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 17 TVöD 

und der Dienstvereinbarung über leistungsbezogene Stufenaufstiege für Beschäftigte des 

Landratsamtes Göppingen sowie die Einhaltung der Rahmenbedingungen waren Bestandteil 

der Prüfung. Es ergaben sich keine Feststellungen bezüglich der Bewilligung der 

leistungsbezogenen Stufenaufstiege.  

Im Rahmen der Prüfung der Umsetzung der Stufenaufstiege waren in einigen Fällen 

Korrekturen der Stufenlaufzeit und in Folge der Signierungen im Fachverfahren erforderlich. 

Die Personalkostenabrechnung der integrierten Leitstelle für das Betriebsjahr 2020 wurde 

ebenfalls geprüft. 

Regelmäßig berät die Prüfung das Fachamt bei Rechtsfragen und Sonderfällen insbesondere 

zur Eingruppierung, zu Sachverhalten im Zusammenhang mit dem Ausbildungserfordernis und 

der Qualifikation von potentiellen Bewerbern.  

Bei Grundsatzfragen u.a. zur Rufbereitschaft, zum Urlaubsrecht nach der Entscheidung des 

EuGH wurde bzw. wird das Kreisprüfungsamt einbezogen.  
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5. Weitere Aufgaben des Kreisprüfungsamtes 

5.1. Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft des Landkreises Göppingen 

mbH 

Das Kreisprüfungsamt wurde durch den Kreistag beauftragt, den Abschluss und die Wirt-

schaftsführung der Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft mbH zu überprüfen.  

Die Prüfung des Abschlusses (GuV, Bilanz, Lagebericht) und der Wirtschaftsführung schließt 

die Betätigungsprüfung nach § 103 Abs. 3 GemO mit ein.  

Die Gesamtprüfung erfolgte nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020. Die Ergebnisse 

wurden der Gesellschaft über den Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt. 

 

5.2. Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH 

Das Kreisprüfungsamt wurde ebenfalls vom Kreistag beauftragt, die Abschlüsse und die 

Wirtschaftsführung der Energieagentur Landkreis Göppingen gGmbH zu überprüfen.  

Die Prüfung des Abschlusses (GuV, Bilanz, Lagebericht) und der Wirtschaftsführung schließt 

die Betätigungsprüfung nach § 103 Abs. 3 GemO mit ein.  

Die Gesamtprüfung erfolgte nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020. Die Ergebnisse 

wurden der Gesellschaft über den Aufsichtsratsvorsitzenden mitgeteilt. 

 

5.3. Integrierte Leitstelle 

Zwischen dem DRK, der Stadt Göppingen und dem Landkreis Göppingen wurde eine 

Vereinbarung über die Errichtung und den Betrieb einer integrierten Leitstelle für den 

Rettungs- und Feuerwehrdienst im Landkreis Göppingen abgeschlossen. Das Kreis-

prüfungsamt wurde zur Prüfung der vom DRK für alle Beteiligten erstellten Abrechnung der 

Betriebskosten, der Personalkosten und der Investitionen für die integrierte Leitstelle bestellt. 

Das Ergebnis der Prüfung wurde den Beteiligten mitgeteilt. 

 

5.4. Weitere Aufgaben 

Weiter obliegt der örtlichen Prüfung: 

 Prüfung der Betätigung des Landkreises bei Unternehmen des privaten Rechts, an 
denen der Landkreis beteiligt ist, 

 die Übernahme von Prüfungsaufgaben (Innenrevision) für die ALB FILS KLINIKEN 
GmbH,  

 die Prüfung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften innerhalb der Landkreis-
verwaltung, 
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5.5. Überörtliche Prüfung 

Neben der Erfüllung des in den §§ 110, 111 und 112 Abs. 1 GemO verankerten Prüfungs-

auftrags im Bereich der örtlichen Prüfung wurde gemäß §§ 113 und 114 GemO dem 

Kreisprüfungsamt auch die überörtliche Prüfung der Haushalts-, Kassen- und 

Rechnungsführung der 22 kreisangehörigen Gemeinden unter 4.000 Einwohnern, der 5 

Verwaltungs- und Zweckverbände, einer Stiftung und des Wasserverbands Fils übertragen. 

 

6. Beratung der Verwaltung 

Zusätzlich zur Prüfung wird das Kreisprüfungsamt auch beratend tätig. Das Beratungsangebot 

wird im Haus in Anspruch genommen.  

Diese Beratungen sollen im Wesentlichen dazu beitragen, Probleme bereits im Vorfeld zu 

lösen und Fehler zu vermeiden. Die Anfragen betreffen verschiedene laufende Einzelvor-

gänge. Einen erheblichen Beratungsbedarf verursachten: 

 Kommunale Doppik: Klärung verschiedener Sachverhalte 

 Klärung kassenrechtlicher Fragestellungen 

 Einführung neue Finanzsoftware SAP 

 Klärung von Fragestellungen in Zusammenhang mit den landkreiseigenen 
Beteiligungen 

 Einführung E-Akte 

 vergaberechtliche Anfragen im Bereich der VOB und VOL in der gesamten 
Landkreisverwaltung 

 Gebührenfestsetzungen in verschiedene Ämtern 

 Beihilfe im Krankheits-, Geburts- und Todesfall 

 Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften 

 Unterstützung bei der Erstellung von Verwendungsnachweisen 
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VI. Schlussbemerkungen  

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte gem. §§ 48 LKrO, § 110 GemO nach 

pflichtgemäßem Ermessen risikoorientiert und unter Beachtung des Wesentlichkeits-

grundsatzes.  

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgt grundsätzlich erst nach Fertigstellung durch das 

Fachamt und Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss und Kreistag. Aufgrund dieser 

Vorgehensweise werden Prüfungsfeststellungen erst im Folgejahr umgesetzt. 

Die Prüfung hat die im Bericht beschriebenen Feststellungen ergeben.  

Bei einzelnen Bilanzpositionen sind nochmals Korrekturen aus der Prüfung der 

Eröffnungsbilanz erfolgt. Diese wurden letztmalig mit dem Basiskapital verrechnet. Ebenfalls 

enthalten sind erforderliche Korrekturen aus den vorangegangenen Jahresabschluss-

prüfungen. Die Auswirkungen dieser Korrekturen verändern das Jahresergebnis 2020 jedoch 

nicht wesentlich. 

Wie im Bericht ausgeführt ergeben sich aus der Prüfung der Geschäftsvorfälle des Jahres 

2020 ebenfalls keine wesentlichen Auswirkungen auf das Rechnungsergebnis. Jedoch kommt 

es aufgrund der Umstellung auf die neue Finanzsoftware SAP zum 01.01.2021 zu 

Verschiebungen zwischen den Haushaltsjahren 2020 und 2021. Betroffen sind die 

Bilanzpositionen Forderungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten. Die 

Bilanzpositionen sind daher nur eingeschränkt aussagekräftig. 

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises Göppingen wird trotzdem im 

Wesentlichen korrekt dargestellt. 

Auf Grund der nach § 110 Abs. 1 GemO durchgeführten örtlichen Prüfung des Jahres-

abschlusses 2020 des Landkreises Göppingen und den dabei gewonnenen Erkenntnissen und 

der gemachten Feststellungen, kann abschließend bestätigt werden, dass 

 bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 

Vermögensverwaltung und Schuldenverwaltung die gesetzlichen und sonstigen 

Vorschriften weitgehend eingehalten worden sind, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger 

Weise begründet und belegt sind, 

 der Haushaltsplan eingehalten worden ist und 

 das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen weitgehend richtig nach-

gewiesen worden sind. 

 

Göppingen, den 12.01.2022 

Landratsamt Göppingen 

- Kreisprüfungsamt - 

 

gez. 

Kasper 


